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Die nächsten  
Zahlungstermine

10. März 2020
Abschlagszahlung Februar 2020

9. April 2020
Abschlagszahlung März 2020

30. April 2020
Restzahlung 4/2019

11. Mai 2020
Abschlagszahlung April 2020

10. Juni 2020
Abschlagszahlung Mai 2020

10. Juli 2020
Abschlagszahlung Juni 2020

31. Juli 2020
Restzahlung 1/2020

10. August 2019
Abschlagszahlung Juli 2020

10. September 2020
Abschlagszahlung August 2020

12. Oktober 2020
Abschlagszahlung September 2020

30. Oktober 2020
Restzahlung 2/2020

10. November 2020
Abschlagszahlung Oktober 2020

10. Dezember 2020
Abschlagszahlung November 2020

Abschlagszahlungen im Notarztdienst wegen  
individueller Berechnung zirka fünf Tage später 

Abrechnungsabgabe für das Quartal 1/2020

Bitte übermitteln Sie uns Ihre  
Abrechnung für das 1. Quartal 
2020  bis spätestens Dienstag, 
den 14. April 2020, online im KVB-
Mitgliederportal „Meine KVB“  
über die Kachel „Dateien einrei-
chen“ oder über den Kommuni- 
kationskanal KV-Connect. 

Gerne können Sie uns Ihre Abrech-
nung und Unterlagen auch schon 
früher zusenden. Nähere Informa- 
tionen zur Online-Abrechnung fin-
den Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Praxis/Online-Angebote/ 
Online-Abrechnung.

Bitte überzeugen Sie sich vor der 
Übermittlung Ihrer Abrechnung, 
dass diese vollständig und korrekt 
ist. Wir empfehlen dazu die Durch-
sicht der in Ihrer Praxissoftware 
durch das KBV-Prüfmodul erzeug-
ten GNR-Statistik (also der Aufstel-
lung/Übersicht aller abgerechne-
ten Gebührennummern/Leistungs-
positionen) und gegebenenfalls der 
Fallstatistik. Dadurch verschaffen 
Sie sich einen schnellen Überblick 
und haben noch die Möglichkeit, 
eventuell erforderliche Korrekturen 
oder Ergänzungen vor der Über-
mittlung der Abrechnung vorzuneh-
men. Bitte beachten Sie weiterhin 
die persönliche Leistungserbringung 
qualifikationsgebundener Leistun-
gen. Diese Regelung ist insbeson-
dere zu beachten bei angestellten 
Ärzten, in Berufsausübungsgemein-
schaften und Medizinischen Ver-
sorgungszentren.

Sollten Sie trotzdem nach erfolgter 
Übermittlung Ihrer Abrechnung 
feststellen, dass Sie doch noch  
einen nachträglichen Berichtigungs- 
oder Ergänzungswunsch haben, 
schicken Sie uns Ihren Änderungs-
wunsch bitte sofort zu. Sofern uns 

Ihr Wunsch innerhalb eines Monats 
nach dem offiziellen Abrechnungs- 
abgabetermin erreicht, können wir 
die Änderungen noch aktuell in Ih-
rer Abrechnung berücksichtigen. 

Nach den aktuell gültigen Abrech-
nungsbestimmungen der KVB  
(Paragraf 3 Absatz 3) gilt Folgendes:

(3) Eine nachträgliche Berichtigung 
oder Ergänzung eines bereits einge-
reichten Behandlungsfalles ist unbe-
schadet der Absätze 1 und 2 durch 
den Vertragsarzt innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der von der KVB 
zur Einreichung der Abrechnung 
festgesetzten Frist zulässig. Aus-
nahmsweise kann die Abrechnung 
noch nach dem Ende dieser Frist be-
richtigt oder ergänzt werden, wenn 
dies

 � innerhalb eines Monats nach Er-
halt des Honorarbescheids und 
der Richtigstellungsmitteilung  
beantragt wird, 

 � die eingereichte Abrechnung ob-
jektiv erkennbar unzutreffend ist 
und

 � die Nichtvergütung der betroffe-
nen Leistungen einen Honorar-
verlust zur Folge hätte, der einen 
unverhältnismäßigen Eingriff in 
den Vergütungsanspruch des 
Vertragsarztes darstellen würde.

Die Gesamtversion finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Service/ 
Rechtsquellen/Buchstabe „A“.

Anschrift für Korrekturwünsche 
(nach Paragraf 3 Absatz 3 Satz 1) 
und/oder Korrekturanträge 
(nach Paragraf 3 Absatz 3 Satz 2):

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
„Abrechnungskorrekturen“
Vogelsgarten 6
90402 Nürnberg

https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/online-abrechnung/
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/online-abrechnung/
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/online-abrechnung/
https://www.kvb.de/service/rechtsquellen/a/
https://www.kvb.de/service/rechtsquellen/a/
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Zusätzliche Abrechnungsunter- 
lagen auf dem Postweg:
Den Abrechnungsunterlagen muss 
– neben Ihrer online übermittelten 
Abrechnung – wie bisher die unter-
schriebene Sammelerklärung ein-
schließlich notwendiger Unterlagen, 
wie beispielsweise Scheine der 
Bayerischen Bereitschaftspolizei 
beigefügt werden.  

Zur besseren Übersicht über die ein- 
zureichenden Scheine steht Ihnen das 
Merkblatt „Abrechnung Besondere 
Kostenträger“ unter www.kvb.de in 
der Rubrik Abrechnung/Erstellung-
Abgabe-Korrektur/Besondere Kosten- 
träger zur Verfügung

Sammelerklärung
In Zusammenhang mit der Einrei-
chung/Übermittlung der Online- 
Abrechnung wird Ihnen im Mitglieder-
portal „Meine KVB“ unter der Kachel 
„Dateien einreichen“ ein personali-
siertes Formular der Sammelerklä-
rung zum Download zur Verfügung 
gestellt, das Sie bitte ausdrucken, 
unterschreiben und auf dem Post-
weg an die KVB senden. 

Das Herunterladen der vorbefüllten 
Sammelerklärung ist dort jederzeit 
als eigenständiger Vorgang möglich 
(unabhängig davon, ob gleichzeitig 
eine Datei eingereicht werden soll 
oder nicht).

Ein aktuelles Exemplar der Sammel-
erklärung (dann jedoch ohne Perso-
nalisierung) können Sie auch weiter-
hin unter www.kvb.de in der Rubrik 
Service/Formulare und Anträge/ 
Buchstabe „S“ herunterladen.

Die Einreichung der Sammelerklä-
rung an die KVB in Papierform ist 
aufgrund der erforderlichen Original- 
unterschrift(en) weiterhin notwendig.

Hinweis: Die Abgabe der Sammel-
erklärung mit Garantiefunktion ist 
Voraussetzung für die Entstehung 
des Honoraranspruchs des einzel-
nen Vertragsarztes (BSG, Urteil 
vom 17. September 1997, 6 RKa 
86/95 Rn 19f.). Fehlt die ordnungs-
gemäße Sammelerklärung, darf 
die KVB die „abgerechneten“ Leis-
tungen nicht vergüten, da somit 
kein Honoraranspruch entstanden 
ist.

Anschrift für Briefsendungen:
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
„Quartalsabrechnung“
93031 Regensburg

Anschrift für Päckchen/Pakete:
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Yorckstraße 15
93049 Regensburg

Bitte vergessen Sie nicht, den Arzt-
stempel einschließlich der Be-
triebsstättennummer auf den einge-
reichten Unterlagen sowie dem Brief-
umschlag anzubringen.

Sollten Sie ausnahmsweise die Frist 
nicht einhalten können, besteht für 
Sie die Möglichkeit, unter der E-Mail-
Adresse Terminverlaengerung@
kvb.de mit Begründung eine Verlän-
gerung der Abgabefrist zu beantra-
gen.

Wichtig: Eine mögliche Verlänge-
rung der Abgabefrist bezieht sich 
nur auf die Abrechnung nicht bereits 
verjährter Fälle und nicht auf die 
elektronische Dokumentation der 
Qualitätssicherungs- und Zusatz-
vereinbarungen der KVB. 

Empfangsbestätigungen über den 
Eingang Ihrer Abrechnungsunterlagen 
können Sie unter der Faxnummer 
09 41 / 39 63 - 6 87 80 anfordern.

Notarzteinsätze über emDoc
Eine Besonderheit stellt die Einrei-
chung und Abrechnung von Notarzt- 
einsätzen über emDoc dar. Mit  
emDoc können Sie Ihre Fälle laufend 
zur Abrechnung einreichen. Alle bis 
zum jeweiligen Abrechnungslauf ein-
gereichten Fälle werden berück-
sichtigt.

Anders als bei der sonst erforderli-
chen Einreichung der handschriftlich 
unterzeichneten Sammelerklärung 
bestätigen Sie in emDoc auf elek-
tronischem Weg, dass Sie die Leis-
tungen persönlich den Bestimmun-
gen entsprechend erbracht haben.

Bitte beachten Sie auch unsere ge-
sonderten Informationen zu emDoc 
und zur „Notarztdienst-Abrechnung“ 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Abrechnung/Erstellung-Abgabe- 
Korrektur/Notarztdienst-Abrechnung.

Die Anwendung startet im KVB-Mit-
gliederportal „Meine KVB“ mit Klick 
auf die Kachel „Notarzt-Abrechnung 
anlegen“.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 8 80 88
Fax 0 89 / 5 70 93 – 6 49 25
E-Mail emDoc@kvb.de

https://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/
https://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/
https://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/
https://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-s/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-s/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-s/
mailto:Terminverlaengerung@kvb.de 
mailto:Terminverlaengerung@kvb.de 
https://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/notarztdienst-abrechnung/
https://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/notarztdienst-abrechnung/
https://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/notarztdienst-abrechnung/
mailto:Abrechnungsberatung@kvb.de
mailto:emDoc@kvb.de
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Neuer EBM und B€GO ab 1. April 2020

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) und der GKV-Spitzen-
verband haben sich nach mehrjähri-
gen Verhandlungen am 11. Dezem-
ber 2019 in der Sitzung des Bewer-
tungsausschusses auf die Weiter-
entwicklung des EBM geeinigt. Der 
neue EBM tritt zum 1. April 2020 in 
Kraft.

Den Grundstein für die EBM-Reform 
legte der Bewertungsausschuss be-
reits im Jahr 2012. Bei dem jetzigen 
Reformschritt geht es im Wesentli-
chen darum, die Bewertungen der 
ärztlichen und psychotherapeuti-
schen Leistungen an aktuelle Kosten- 
und Zeitansätze anzupassen, nach-
dem sich diese seit der letzten EBM-
Reform in den vergangenen Jahren 
unterschiedlich entwickelt haben. 
Darüber hinaus ist die Forderung des 
Gesetzgebers umzusetzen, die spre-
chende Medizin zu fördern und zu-
gleich die Angemessenheit der Be-
wertungen von Leistungen mit einem 
hohen technischen Leistungsanteil 
zu überprüfen. Die Rahmenbedingun-
gen für die EBM-Weiterentwicklung 
waren dabei sehr eng: Die Umset-
zung der Maßnahmen hatte nach dem 
Beschluss des Bewertungsausschus-
ses aus dem Jahr 2012 – bis auf  
wenige Ausnahmen – punktsummen- 
und ausgabenneutral zu erfolgen.

Deshalb konnten nur wenige neue 
Leistungen in den EBM aufgenom-
men werden. Auch strukturelle Än-
derungen, wie zum Beispiel punktu-
elle inhaltliche Erweiterungen von 
Leistungsbeschreibungen oder re-
daktionelle Klarstellungen, wurden 
auf das Nötigste reduziert. Nach-
dem der Aufbau und die Struktur 
des EBM von der Reform im Grunde 
unberührt bleiben, ändert sich bei 
der Abrechnung der einzelnen Leis-
tungen kaum etwas.

Über die Änderungen des EBM zum 
1. April 2020 informieren wir Sie 
in einem gesonderten Rundschrei-
ben und stellen Ihnen ergänzende 
Informationen (wie beispielsweise 
die wichtigsten strukturellen Ände-
rungen je Fachgruppe) unter  
www.kvb.de in der Rubrik Abrech-
nung/B€GO-EBM zur Verfügung.

Die aktualisierte Version des EBM 
finden Sie auf der Internetseite der 
KBV unter www.kbv.de in der Rub-
rik Service/Rechtsquellen/EBM.

Der Beschluss des Bewertungsaus-
schusses vom 11. Dezember 2019 
einschließlich der entscheidungs- 
erheblichen Gründe ist unter  
www.institut-des-bewertungsaus-
schusses.de in der Rubrik Bewer-
tungsausschuss/Beschlüsse veröf-
fentlicht und steht unter dem Vor-
behalt der Nichtbeanstandung 
durch das Bundesministerium für 
Gesundheit. 

Bayerische Euro-Gebührenord-
nung (B€GO) ab 1. April 2020 
Die vertragsärztlichen Leistungen 
werden nach der regionalen bayeri-
schen Euro-Gebührenordnung 
(B€GO) vergütet. Grundlage der 
B€GO ist der vom Bewertungsaus-
schuss beschlossene EBM, in dem 
der Inhalt der ärztlichen Leistungen 
und ihr wertmäßiges, in Punkten 
ausgedrücktes Verhältnis zueinan-
der festgelegt sind.

Aus dem EBM für ärztliche Leistun-
gen und dem regionalen Punktwert 
ergibt sich die bayerische Gebüh-
renordnung mit Europreisen. Regio-
nal – das heißt zwischen der KVB 
und den Krankenkassen in Bayern 
– wurde für das Jahr 2020 ein ein-
heitlicher bayerischer Punktwert in 
Höhe von 10,9871 Cent abge-

stimmt. Der bayerische Punktwert 
entspricht dem vom Bewertungs-
ausschuss auf Bundesebene fest-
gelegten Orientierungswert.

Veröffentlichung der B€GO im  
Internet

Die neue Bayerische Euro-Gebüh-
renordnung ab dem 1. April 2020 
stellen wir Ihnen ausschließlich un-
ter www.kvb.de in der Rubrik  
Abrechnung/BEGO-EBM bereit. So-
fern Sie keinen Internetzugang be-
sitzen, können Sie die B€GO ab An-
fang April 2020 natürlich auch auf 
CD per E-Mail unter info@kvb.de 
oder telefonisch unter  
0 89 / 57 09 34 00 – 10 kostenlos 
bei uns anfordern.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

https://www.kvb.de/abrechnung/bego-ebm/
https://www.kvb.de/abrechnung/bego-ebm/
http://www.kbv.de
http://www.institut-des-bewertungsausschusses.de
http://www.institut-des-bewertungsausschusses.de
https://www.kvb.de/abrechnung/bego-ebm/
https://www.kvb.de/abrechnung/bego-ebm/
mailto:info@kvb.de
mailto:Abrechnungsberatung@kvb.de
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EBM-Änderungen zum 1. Januar 2020

Der Bewertungsausschuss hat in sei-
ner 455. Sitzung vom 11. Dezember 
2019, in seiner 458. Sitzung (schrift-
liche Beschlussfassung) und in seiner 
460. Sitzung (schriftliche Beschluss-
fassung) mit Wirkung zum 1. Januar 
2020 sowie zum 1. April 2020 Ände-
rungen des Einheitlichen Bewertungs-
maßstabs (EBM) beschlossen. Über 
die wichtigsten Änderungen wurden 
die betroffenen Ärzte in gesonderten 
Rundschreiben bereits informiert. 
Nachfolgend stellen wir Ihnen diese 
nochmals in Kürze dar.

Die Beschlüsse des Bewertungs-
ausschusses wurden auf der Inter-
netseite des Instituts des Bewer-
tungsausschusses unter www.insti-
tut-des-bewertungsausschusses.de 
in der Rubrik Bewertungsausschuss/
Beschlüsse veröffentlicht. Sie stehen 
unter dem Vorbehalt der Nicht- 
beanstandung durch das Bundes-
ministerium für Gesundheit. 

EBM – Änderungen zum  
1. Januar 2020

Liposuktion beim Lipödem  
Stadium III
Beschluss aus der 455. Sitzung des 
Bewertungsausschusses

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat am 19. September 2019 
die Liposuktion beim Lipödem im 
Stadium III in die Anlage I „Anerkann-
te Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethoden“ der Richtlinie „Me-
thoden vertragsärztliche Versorgung“ 
befristet bis zum 31. Dezember 2024 
aufgenommen. Der Beschluss ist am 
7. Dezember 2019 in Kraft getreten.

Daraufhin hat der Bewertungsaus-
schuss (BA) mit Wirkung zum  
1. Januar 2020 die Aufnahme neuer  
Gebührenordnungspositionen für 
die Liposuktion beim Lipödem im 
Stadium III in den Einheitlichen Be-

wertungsmaßstab beschlossen. 
Gleichzeitig wurden Berechnungs-
möglichkeiten für die postoperati-
ven Überwachungs- und Behand-
lungskomplexe sowie die GOPen 
für die Anästhesie in den EBM auf-
genommen.

Anspruchsberechtigte Patienten
Die neuen Gebührenordnungs- 
positionen der Liposuktion sind nur 
bei Patienten berechnungsfähig, 
bei denen nach der Richtlinie über 
„Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
nach Paragraf 136 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 des SGB V bei Verfahren der 
Liposuktion bei Lipödem im Sta- 
dium III“ das Vorliegen eines Lip- 
ödems im Stadium III diagnostiziert 
und die Indikation für eine Lipo- 
suktion gestellt wurde.

Für eine gesicherte Diagnose des 
Lipödems im Stadium III müssen 

OPS Seite Bezeichnung OPS Kategorie Neu:
OP-Leistung

5-911.17 Absaugen von Fettgewebe  
[Liposuktion]: Oberarm und 
Ellenbogen

AA6 ambulant 31096
6.037 Punkte/663,29 Euro

beleg- 
ärztlich

36096
3.822 Punkte/419,93 Euro

5-911.18 Absaugen von Fettgewebe  
[Liposuktion]: Unterarm

AA6 ambulant 31096
6.037 Punkte/663,29 Euro

beleg- 
ärztlich

36096
3.822 Punkte/419,93 Euro

5-911.1f Absaugen von Fettgewebe  
[Liposuktion]: Unterschenkel

AA6 ambulant 31096
6.037 Punkte/663,29 Euro

beleg- 
ärztlich

36096
3.822 Punkte/419,93 Euro

5-911.1e Absaugen von Fettgewebe  
[Liposuktion]: Oberschenkel 
und Knie

AA7 ambulant 31097
6.444 Punkte/708,01 Euro

beleg- 
ärztlich

36097
4.118 Punkte/452,45 Euro

http://www.institut-des-bewertungsausschusses.de
http://www.institut-des-bewertungsausschusses.de
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OPS Bezeichnung 
OPS

Über- 
wachung

Nachbehandlung 
durch Überweiser 
beziehungsweise 
Operateur 

Neu: Tumeszenzlokal- 
anästhesie durch 
Operateur

Narkose 
durch 
Anästhesist

5-911.17 Absaugen von 
Fettgewebe  
[Liposuktion]: 
Oberarm und 
Ellenbogen

ambu-
lant

31506 31612 (Überweiser)
31613 (Operateur)

31802
2.592 Punkte/284,79 Euro

31826

beleg-
ärztlich

36506 36802
1.619 Punkte/177,88 Euro

36826

5-911.18 Absaugen von 
Fettgewebe  
[Liposuktion]: 
Unterarm

ambu-
lant

31506 31612 (Überweiser)
31613 (Operateur)

31802
2.592 Punkte/284,79 Euro

31826

beleg-
ärztlich

36506 36802
1.619 Punkte/177,88 Euro

36826

5-911.1f Absaugen von 
Fettgewebe  
[Liposuktion]: 
Unterschenkel

ambu-
lant

31506 31612 (Überweiser)
31613 (Operateur)

31802
2.592 Punkte/284,79 Euro

31826

beleg-
ärztlich

36506 36802
1.619 Punkte/177,88 Euro

36826

5-911.1e Absaugen von 
Fettgewebe  
[Liposuktion]: 
Oberschenkel 
und Knie

ambu-
lant

31507 31612 (Überweiser)
31613 (Operateur)

31802
2.592 Punkte/284,79 Euro

31827

beleg-
ärztlich

36507 36802
1.619 Punkte/177,88 Euro

36827

alle folgenden Symptome fest- 
gestellt worden sein: 

 � Disproportionale Fettgewebs-
vermehrung (Extremitäten-
Stamm) mit großlappig überhän-
genden Gewebeanteilen von 
Haut und Subkutis,

 � fehlende Betroffenheit von  
Händen und Füßen,

 � Druck- oder Berührungsschmerz 
im Weichteilgewebe der betrof-
fenen Extremitäten.

Die Indikationsstellung kann erfol-
gen, wenn über einen Zeitraum von 
sechs Monaten vor Indikationsstel-
lung eine konservative Therapie 
(zum Beispiel Lymphdrainage, Kom-
pression, Bewegungstherapie) kon-
tinuierlich durchgeführt wurde und 
dennoch keine Linderung der Be-
schwerden eintritt.

Bei Patienten mit einem BMI ab  
35 kg/m2 darf die Liposuktion zu-
lasten der Krankenkassen nur erfol-
gen, wenn zusätzlich auch die Adi-
positas behandelt wird. Bei einem 
BMI ab 40 kg/m2 soll keine Lipo-
suktion durchgeführt werden. 

Neue GOP für die Liposuktion 
Zur Abbildung der Liposuktion im 
EBM werden die zutreffenden opera-
tiven Prozedurenschlüssel (OPS) im 
Anhang 2 ergänzt und für den ambu-
lanten beziehungsweise belegärzt- 
lichen Eingriff neue GOPen in die 
Abschnitte 31.2.2 und 36.2.2 „Defi-
nierte operative Eingriffe an der 
Körperoberfläche“ aufgenommen 
(siehe Tabelle auf Seite 25).

Im Zusammenhang mit der Opera- 
tion sind folgende Überwachungs-
komplexe, postoperativen Behand-

lungskomplexe sowie Anästhesie-/
Narkoseleistungen durch den Ope-
rateur beziehungsweise Anästhe-
sisten berechnungsfähig (siehe  
Tabelle auf dieser Seite).

Darüber hinaus gilt:
 � Für die bei der ambulanten Lipo-
suktion nach den GOPen 31096 
und 31097 eingesetzte(n) Absaug- 
kanüle(n) kann die neue Kosten-
pauschale 40165 (72,- Euro) ab-
gerechnet werden.

 � Zur Abrechnung von Simultan-
eingriffen wurden zwei neue  
Zuschläge aufgenommen:

 � GOP 31098 (612 Punkte/ 
67,24 Euro): Zuschlag zur 
ambulanten Liposuktion nach 
GOP 31096 beziehungsweise 
GOP 31097

 � GOP 36098 (377 Punkte/ 
41,42 Euro): Zuschlag zum 
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belegärztlichen Liposuktion 
nach GOP 36096 beziehungs-
weise GOP 36097

 � Wird – zum Beispiel bei aus- 
gedehnten Eingriffen – bei einer  
Liposuktion die Tumeszenzlokal-
anästhesie (TLA) mit einer Nar-
kose (nach GOPen 31826 oder 
31827) durch einen Anästhesis-
ten kombiniert, ist ein Abschlag 
auf die TLA vorzunehmen:

 � in Höhe von 1.896 Punkten 
auf die ambulante TLA nach 
GOP 31802

 � in Höhe von 955 Punkten auf 
die belegärztliche TLA nach 
GOP 36802

Befristung bis 31. Dezember 2024

Diese Aufnahme der OPS-Codes 
und der neuen Gebührenordnungs-
positionen erfolgt zunächst befris-
tet bis zum 31. Dezember 2024. Es 
wird erwartet, dass bis dahin Er-
kenntnisse aus der Erprobungs- 
studie vorliegen, die die Wirkung 
der Liposuktion in allen Stadien des 
Lipödems untersuchen wird.

Qualifikation
Für die Berechnung der Gebühren-
ordnungspositionen 31096, 31097, 
31098, 36096, 36097 und 36098 

Kennzeichnungspflicht für  
den Operateur:
Bitte rechnen Sie als Operateur 
die TLA mit der Codier-GOP 
31802A (bei ambulanten Eingrif-
fen) beziehungsweise der Codier-
GOP 36802A (bei stationären 
Eingriffen) ab, wenn bei der Lipo-
suktion zusätzlich zur TLA eine 
Narkose (ambulant: GOPen 31826 
oder 31827, stationär: GOPen 
36826 oder 36827) durch einen 
Anästhesisten durchgeführt wird. 

gelten die Anforderungen der Richt-
linie über Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung nach Paragraf 136 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 SGB V bei Ver-
fahren der Liposuktion bei Lipödem 
im Stadium III (QS-RL Liposuktion), 
abzurufen unter www.g-ba.de/richt- 
linien/112/. In fachlicher Hinsicht 
ist ein Erfahrungsnachweis vor- 
gesehen (selbständige Durchführung 
der Liposuktion bei Lipödem in 50 
oder mehr Fällen vor dem 7. Dezem-
ber 2019, alternativ: Durchführung 
der Liposuktion bei Lipödem in 20 
oder mehr Fällen innerhalb von zwei 
Jahren unter Anleitung eines erfah-
renen Anwenders), vergleiche Para-
graf 5 Absatz 3 QS-RL Liposuktion. 
Einzelheiten zum Nachweisverfah-
ren legt der G-BA derzeit fest. So-
bald das Nachweisverfahren gere-
gelt wurde, werden wir Sie erneut 
informieren.

Für die Erbringung und Abrechnung 
der ambulanten OP-Leistung (GOP 
31096, 31097 und 31098) ist eine 
Genehmigung zur Ausführung und 
Abrechnung von ambulanten Opera-
tionen (QSV ambulantes Operieren) 
erforderlich. Für die belegärztliche 
OP-Leistung (GOP 36096, 36097 
und 36098) ist eine Anerkennung 
als Belegarzt notwendig.

Einzelheiten zu den qualitativen An-
forderungen an die Methode, OP-
Planung und Durchführung sowie 
die Versorgung von Patientinnen, bei 
denen die Liposuktion zur Behand-
lung des Lipödems im Stadium III 
zur Anwendung kommt, finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Qualität/Qualitätssicherung/ 
„L“/ Liposuktion bei Lipödem im 
Stadium III beziehungsweise in der 
QS-RL Liposuktion unter  
www.g-ba.de/richtlinien/112/.

Änderung des EBM zur Abbildung 
der Diagnostik zur Indikations- 
stellung einer medikamentösen 
Behandlung mit Lynparza®

Beschluss aus der 455. Sitzung des 
Bewertungsausschusses

Im Rahmen der frühen Nutzenbewer-
tung bestätigte der G-BA jüngst 
den Zusatznutzen des Wirkstoffs 
Olaparib/Lynparza® in der Therapie 
des hereditären Mammakarzinoms. 
Das Medikament Lynparza® ist bei 
positivem Nachweis von BRCA1/2-
Mutationen in der Keimbahn als 
Monotherapie zur Behandlung von 
erwachsenen Patienten mit einem 
lokal fortgeschrittenen oder meta-
stasierten Mammakarzinom, einem 
platin-sensitiven, fortgeschrittenen 
oder rezidivierten oder progressiven 
highgrade epithelialem Ovarialkarzi-
nom, Eileiterkarzinom oder primä-
rem Peritonealkarzinom indiziert.

Vor Anwendung des Medikaments 
ist laut Fachinformation eine Unter-
suchung auf BRCA1/2-Mutationen 
auch außerhalb der bereits im EBM 
enthaltenen Indikation nach der 
Gebührenordnungsposition 11440 
(Hereditäres Mamma- und Ovarial-
karzinom) erforderlich. Der Bewer-
tungsausschuss hat deshalb mit 
Wirkung zum 1. Januar 2020 eine 
neue Gebührenordnungsposition in 
den neuen Unterabschnitt 11.4.5 
„In-vitro-Diagnostik hereditärer 
Veränderungen zu Indikationsstel-
lung einer pharmakologischen The-
rapie“ in den EBM aufgenommen:

Neu: GOP 11601 –  Nachweis oder 
Ausschluss von Mutationen in den 
Genen BRCA1 und BRCA2 in der 
Keimbahn zur Indikationsstellung 
einer gezielten medikamentösen 
Behandlung eines lokal fort- 
geschrittenen oder metastasierten 

http://www.g-ba.de/richtlinien/112/
http://www.g-ba.de/richtlinien/112/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/liposuktion-bei-lipoedem/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/liposuktion-bei-lipoedem/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/liposuktion-bei-lipoedem/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/liposuktion-bei-lipoedem/
http://www.g-ba.de/richtlinien/112/
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Mammakarzinoms, eines platin-
sensitiven, eines fortgeschrittenen 
oder rezidivierten oder progressi-
ven high-grade epithelialen Ovari-
alkarzinoms, Eileiterkarzinoms 
oder primären Peritonealkarzinoms, 
die laut Fachinformation obligat ist

Bewertung 20.570 Punkte
Preis B€GO 2.260,05 Euro

 � Die GOP 11601 kann nur berech-
net werden, wenn die Indikations-
kriterien für eine Untersuchung 
nach GOP 11440 auf ein heredi-
täres Mamma- und Ovarialkarzi-
nom nicht erfüllt sind oder wenn 
die Untersuchung auf eine be-
kannte konstitutionelle Mutation 
in den Genen BRCA1 und/oder 
BRCA2 nach GOP 11518 diese 
Mutation nicht bestätigt.

 � Einmal im Krankheitsfall berech-
nungsfähig.

 � Die zur Behandlung geplanten 
und/oder eingesetzten Arznei-
mittel sind in der Abrechnung 
anzugeben (Freier Begründungs-
text – Feldkennung 5009).

 � Die GOP 11601 ist im Krankheits-
fall nicht neben dem human- 
genetischen Zuschlag für die  
Gemeinkosten nach GOP 11302, 
der Untersuchung auf Hereditä-
res Mamma- und Ovarialkarzinom 
nach GOP 11440 und/oder den 
Nachweis oder Ausschluss einer 
genetischen Veränderung des 
BRCA1 und BRCA2 nach GOP 
19456 berechnungsfähig.

Folgeanpassungen aufgrund der 
Erweiterung des Anwendungs- 
gebiets:

 � GOP 11440 
Durch Aufnahme einer Anmer-
kung zur GOP 11440 wird kon-
kretisiert, dass nach Nachweis 

einer Mutation in den Genen 
BRCA1 und/oder BRCA2 mittels 
Genanalyse nach GOP 19456 die 
weitere Untersuchung zur Bestä-
tigung als konstitutionelle Muta-
tion nur über GOP 11518 berech-
nungsfähig ist.

 � GOP 19456  
Auch die Leistungslegende der 
GOP 19456 wird angepasst. Ab 
dem 1. Januar 2020 wird mit 
GOP 19456 die Mutationsanaly-
se zur Indikationsstellung einer 
Behandlung eines platinsensiti-
ven Rezidivs, eines fortge-
schrittenen oder rezidivierten 
oder progressiven high-grade 
epithelialen Ovarialkarzinoms, 
Eileiterkarzinoms oder primären 
Peritonealkarzinoms vergütet, die 
laut Fachinformation obligat ist. 

Biomarkerbasierter Test beim  
primären Mammakarzinom
Beschluss aus der 455. Sitzung des 
Bewertungsausschusses

Ab dem 1. Januar 2020 kann ein 
spezifizierter biomarkerbasierter 
Test zur Ermittlung des Rezidivrisikos 
beim primären Mammakarzinom 
(zum Beispiel Oncotype DX Breast 
Recurrence Score®) als Leistung 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung abgerechnet werden. Wir in-
formierten Sie bereits in den KVB 
INFOS, Ausgabe 10/2019, über die 
Aufnahme des Tests in die Anlage I 
der Richtlinie „Methoden vertrags-
ärztliche Versorgung“ des G-BA. 
Der Bewertungsausschuss hat nun 
in seiner 455. Sitzung am 11. De-
zember 2019 die Vergütung im EBM 
beschlossen. 

Zu weiteren biomarkerbasierten 
Tests und Anwendungsgebieten 
werden die Beratungen im G-BA 
fortgesetzt.

Indikation zur Durchführung  
des Tests
Der Biomarker-Test kann bei Patien-
tinnen mit einem primären Hormon-
rezeptor-positiven, HER2/neu-ne-
gativen, nodalnegativen und nicht 
metastasierten Mammakarzinom 
unter Anwendung der Vorgehens-
weise des „Oncotype DX Breast Re-
currence Score®“ eingesetzt werden. 
Er darf nur angewendet werden, wenn 
die Empfehlung für oder gegen eine 
adjuvante systemische Chemothera-
pie beim primären Mammakarzinom 
aufgrund klinischer und pathologi-
scher Kriterien allein nicht eindeu-
tig getroffen werden kann.

Verpflichtende Aufklärung  
vor Durchführung 
Zur Entscheidungsfindung über die 
adjuvante Chemotherapie und die 
Frage, ob ein biomarkerbasierter 
Test ratsam erscheint, ist spezifi-
sche fachärztliche Expertise zur In-
dikationsstellung notwendig. Die 
Patientinnen sollen in die Lage ver-
setzt werden, die wesentlichen  
Aspekte der Entscheidung und die 
mögliche Rolle des biomarkerba-
sierten Tests einzuschätzen, daher 
müssen sie in einem ärztlichen Ge-
spräch unter Einbeziehung der vom 
G-BA veröffentlichten Patientinnen-
information „Biomarkerbasierte 
Tests beim frühen Brustkrebs“ über 
den Test aufgeklärt worden sein.

Die Patientinneninformation wird 
vom G-BA unter www.g-ba.de in 
der Rubrik Service/Versicherten- 
information und U-Hefte als aus-
druckbare Datei bereitgestellt.

Neue Gebührenordnungsposition 
für die Beratung
Die Aufklärung zum Test darf nur 
von bestimmten Fachgruppen 
durchgeführt werden. Zur Abbil-

http://www.g-ba.de
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dung der Beratung im Zusammen-
hang mit der Durchführung des Bio-
marker-Tests hat der Bewertungs-
ausschuss zwei inhaltsgleiche Ge-
bührenordnungspositionen in den 
Abschnitt 8.3 und 13.3.4 des EBM 
aufgenommen. 

Neu: GOP 08347 – Erörterung der 
Besonderheiten des biomarker- 
basierten Tests bei Patientinnen 
mit primärem Mammakarzinom 
gemäß Nr. 30 der Anlage I „An- 
erkannte Untersuchungs- oder 
Behandlungsmethoden“ der Richt-
linie Methoden vertragsärztliche 
Versorgung des G-BA

EBM-Bewertung 65 Punkte
Preis B€GO 7,14 Euro

 � Persönlicher Arzt-Patienten-
Kontakt erforderlich.

 � Die Gebührenordnungsposition 
ist für die Überprüfung der Indi-
kation oder die Mitteilung und 
Erörterung des Testergebnisses 
berechnungsfähig.

 � Die Ausgabe des Merkblatts des 
G-BA ist fakultativer Leistungs-
inhalt.

 � Je vollendete fünf Minuten be-
rechnungsfähig, im Krankheits-
fall maximal fünfmal.

 � Im Behandlungsfall nicht neben 
GOP 13507 berechnungsfähig.

 � Ausschließlich berechnungsfähig 
von Fachärzten für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe, die den 
Schwerpunkt Gynäkologische 
Onkologie führen oder die Zusatz-
Weiterbildung Medikamentöse 
Tumortherapie beziehungsweise 
eine Genehmigung nach der On-
kologie-Vereinbarung haben.

Neu: GOP 13507 – Erörterung der 
Besonderheiten des biomarker- 
basierten Tests bei Patientinnen 

mit primärem Mammakarzinom 
gemäß Nr. 30 der Anlage I „An- 
erkannte Untersuchungs- oder 
Behandlungsmethoden“ der Richt-
linie Methoden vertragsärztliche 
Versorgung des G-BA

EBM-Bewertung 65 Punkte
Preis B€GO 7,14 Euro

 � Persönlicher Arzt-Patienten-
Kontakt erforderlich.

 � Die Gebührenordnungsposition 
ist für die Überprüfung der Indi-
kation oder die Mitteilung und 
Erörterung des Testergebnisses 
berechnungsfähig.

 � Die Ausgabe des Merkblatts des 
G-BA ist fakultativer Leistungs-
inhalt.

 � Je vollendete fünf Minuten be-
rechnungsfähig, im Krankheits-
fall maximal fünfmal.

 � Ausschließlich berechnungs- 
fähig von Fachärzten für Innere 
Medizin und Hämatologie und 
Onkologie und Fachärzten für  
Innere Medizin ohne Schwer-
punkt mit der Zusatzweiterbildung 
„Medikamentöse Tumortherapie“ 
oder mit der Genehmigung nach 
der Onkologie-Vereinbarung.

Aufarbeitung der Probe und Test 
durch Pathologen
Die Aufbereitung der Gewebeprobe 
zur Durchführung des Biomarker-
Tests gemäß der G-BA-Richtlinie 
„Methoden vertragsärztliche Ver-
sorgung“ und der Test erfolgt aus-
schließlich durch Fachärzte für  
Pathologie. Zur Abbildung des auf-
wändigen Biomarker-Tests mit einem 
hohen Sachkostenanteil hat der  
Bewertungsausschuss die Aufnah-
me neuer Gebührenordnungsposi- 
tionen (GOPen) in einen neuen Ab-
schnitt 19.4.5 „Biomarkerbasierte 
Testverfahren“ des EBM beschlossen:

Neu: GOP 19501 – Aufarbeitung 
einer Gewebeprobe zur Durchfüh-
rung eines biomarkerbasierten 
Tests bei primärem Hormon- 
rezeptor-positivem, HER2/neu- 
negativem, nodal-negativem und 
nicht metastasierten Mammakar-
zinom gemäß Nr. 30 der Anlage I 
„Anerkannte Untersuchungs- oder 
Behandlungsmethoden“ der Richt-
linie Methoden vertragsärztliche 
Versorgung des G-BA

EBM-Bewertung 552 Punkte
Preis B€GO 60,65 Euro

Obligater Leistungsinhalt
 � Überprüfung der Indikations- 
stellung

 � Ärztliche Beurteilung und  
Befundung

 � Erstellung von mindestens 18 
Gewebeschnitten

 � Histologische Begutachtung zur 
Eignung im Hinblick auf den Ver-
wendungszweck an mindestens 
drei Gewebeschnitten

 � Pseudonymisierung personen- 
bezogener Daten in der Arztpraxis

 � Weiterleitung von mindestens 15 
ungefärbten Gewebeschnitten 
zur Genexpressionsanalyse

 � Korrelation des Ergebnisses mit 
der Vordiagnostik

Fakultativer Leistungsinhalt
 � Prüfung der Indikationsstellung 
auf Grundlage zugesandter 
schriftlicher Unterlagen

 � Konsultation des Überweisers 
zum Auftrag

Anmerkungen
 � Einmal im Krankheitsfall berech-
nungsfähig.

 � In der gleichen Sitzung nicht ne-
ben der Grundpauschale tumor-
genetische in-vitro-Diagnostik 
(GOP 19401) und der Labor-
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grundpauschale Tumorgenetik 
(GOP 19403) berechnungsfähig.

Neu: GOP 19502 –  Biomarker- 
basierter Test gemäß Nr. 30 der 
Anlage I „Anerkannte Untersu-
chungs- oder Behandlungsmetho-
den“ der Richtlinie Methoden ver-
tragsärztliche Versorgung des G-BA

Bewertung 3.296,50 Euro

Hinweis: Aufgrund der Besonder-
heit, dass die Durchführung des 
biomarkerbasierten Tests nur in 
den USA möglich ist, wird der 
rechtliche Rahmen in einer Ergän-
zung des Paragraf 25 Absatz 2 Nr. 
3 Bundesmantelvertrag-Ärzte 
(BMV-Ä) neu geregelt. 

Organisiertes Programm zur Früh-
erkennung von Zervixkarzinomen –  
neue Vergütungsstruktur im EBM
Beschluss aus der 455. Sitzung des 
Bewertungsausschusses

In den KVB INFOS, Ausgabe 7-8/2019, 
informierten wir über die Aufnahme 
der Früherkennung von Gebärmutter-
halskrebs als zweites Programm in 
die Richtlinie für organisierte 
Krebsfrüherkennungsprogramme 
(oK-FE-RL). Der Beschluss ist am  
1. Juli 2019 in Kraft getreten. Der 
Bewertungsausschuss hat nun mit 
Wirkung zum 1. Januar 2020 die 
Aufnahme neuer Gebührenord-
nungspositionen beschlossen. 

Nachfolgend stellen wir Ihnen die 
Neuerungen dar. Die Richtlinie für 
organisierte Krebsfrüherkennungs-
programme (oKFE-RL) und die 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie 
(KFE-RL) finden Sie auf der Inter-
netseite des Gemeinsamen Bun-
desausschusses unter www.g-ba.
de/informationen/richtlinien.

I.  Anspruchsberechtigte  
 Patientinnen

Künftig erhalten Frauen zwischen 
20 und 65 Jahren regelmäßig eine 
Einladung von ihrer Krankenkasse 
zur Teilnahme an dem organisierten 
Früherkennungsprogramm auf Ge-
bärmutterhalskrebs. Frauen ab 20 
Jahren können die Krebsfrüherken-
nungsuntersuchungen aber auch 
ohne diese Einladung und über das 
65. Lebensjahr hinaus in Anspruch 
nehmen.

II. Altersabhängiger  
 Anspruchsumfang

 � Der Anspruchsumfang der Ver- 
sicherten im Primärscreening ist 
altersspezifisch in Teil III. C.  
Paragraf 6 der oKFE-Richtlinie 
festgelegt. 

 � Frauen zwischen 20 und 34 
Jahren haben – wie bisher – 
einmal jährlich Anspruch auf 
eine klinische und zytologi-
sche Untersuchung mittels 
des sogenannten Pap-Tests 
(Papanicolaou-Abstrich) oder 
mittels Dünnschichtverfahren.

 � Frauen ab 35 Jahren haben 
alle drei Jahre Anspruch auf 
eine klinische Untersuchung 
und ein kombiniertes Scree- 
ning (Ko-Test), bestehend aus 
einer zytologischen Unter-
suchung und einem Test auf 
genitale Infektionen mit hu-
manen Papillomaviren (HPV-
Test). Die Ko-Testung kann 
bei der Patientin ab dem Alter 
von 35 Jahren durchgeführt 
werden, auch wenn bei ihr mit 
34 Jahren noch das jährliche 
Screening mit Zytologie vor-
genommen wurde.

 � Unabhängig hiervon besteht für 
Frauen ab 20 Jahren generell ein 

Anspruch auf eine jährliche klini-
sche Untersuchung (ohne Ab-
strich) nach Teil B. II. Paragraf 6 
der Krebsfrüherkennungs-Richt-
linie (KFE-RL). Dies gilt jedoch 
nicht in den Jahren, in denen 
eine klinische Untersuchung (mit 
Abstrich) nach der oKFE-Richtli-
nie in Anspruch genommen wird. 
Bestehende Abrechnungsaus-
schlüsse zwischen den Leistun-
gen nach der oKFE-Richtlinie 
und der KFE-Richtlinie sind zu 
beachten.  
Beispiel der möglichen Krebs-
früherkennungsuntersuchungen 
bei einer Patientin ab 35 Jahren: 
Jahr 2020: Untersuchung nach 
oKFE-Richtlinie mit Zytologie und 
HPV-Test (GOP 01761) 
Jahr 2021: Untersuchung nach 
KFE-Richtlinie – klinische Unter-
suchung ohne Abstrich  
(GOP 01760) 
Jahr 2022: Untersuchung nach 
KFE-Richtlinie – klinische Unter-
suchung ohne Abstrich  
(GOP 01760) 
Jahr 2023: Untersuchung nach 
oKFE-Richtlinie mit Zytologie und 
HPV-Test (GOP 01761)

 � Der Anspruchsumfang der sich 
bei auffälligen Befunden im Pri-
märscreening anschließenden 
Abklärungsdiagnostik ist in Teil 
III. C. Paragraf 7 der oKFE-Richt-
linie geregelt. Abhängig von dem 
Ergebnis der Untersuchung und 
dem Alter der Patientin gibt es 
unterschiedliche Untersuchungs- 
beziehungsweise Behandlungs-
pfade.

 � Die klinische Untersuchung und 
Ko-Testung nach der neuen oKFE-
Richtlinie können ab dem  
1. Januar 2020 von Patientinnen 
im Alter ab 35 Jahren auch dann 
in Anspruch genommen werden, 
wenn im Jahr 2019 noch eine 
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Krebsfrüherkennungsunter- 
suchung nach der alten KFE-
Richtlinie erbracht wurde.

 � Vorgehen nach operativen Ein-
griffen an der Zervix uteri:  
Frauen nach zervixerhaltender 
Partialhysterektomie können an 
der Früherkennung des Zervix-
karzinoms teilnehmen. Ist anato-
misch kein Gewebe des Zielor-
gans des Zervixkarzinom- 
screenings mehr sichtbar, ist als 
präventive Leistung nur die Früh- 
erkennung nach der Krebsfrüh-

Die neuen Gebührenordnungspositionen im Überblick
 

GOP Kurzbeschreibung EBM-Bewertung/ 
Preis B€GO

Früherkennung von Krebserkrankungen der Brust  
und des Genitales gemäß der KFE-RL

01760 Klinische Untersuchung ohne Abstrich- 
entnahme

159 Punkte/ 
17,47 Euro

Primärscreening zur Früherkennung des Zervix- 
karzinoms gemäß oKFE-RL

01761 Klinische Untersuchung mit Abstrich- 
entnahme

179 Punkte/ 
19,67 Euro

01762 Zytologische Untersuchung im Primär-
screening

81 Punkte/ 
8,90 Euro

01763 HPV-Test im Primärscreening 171 Punkte/ 
18,79 Euro

Abklärungsdiagnostik (Vorgehen gemäß Paragraf 7 oKFE-RL)

01764 Abklärungsdiagnostik mit Abstrich- 
entnahme, Befundmitteilung und der 
diesbezüglichen Beratung

67 Punkte/ 
7,36 Euro

01765 Abklärungskolposkopie zur Abklärung 
auffälliger Befunde

658 Punkte/ 
72,30 Euro

01766 Zytologische Untersuchung bei  
Abklärungsdiagnostik

288 Punkte/ 
31,64 Euro

01767 HPV-Test im Rahmen der Abklärungs- 
diagnostik

171 Punkte/ 
18,79 Euro

01768 Histologische Untersuchung bei  
Abklärungskolposkopie

248 Punkte/ 
27,25 Euro

erkennungs-Richtlinie (KFE-RL) 
– ohne Zytologie und HPV-Test – 
berechnungsfähig. Die Abrech-
nung erfolgt mit der GOP 01760. 
Leistungen nach dem Früherken-
nungsprogramm Zervixkarzinom 
der oKFE-RL können nicht 
durchgeführt werden.  
 
Kontrolluntersuchungen zur  
Sicherung des Behandlungser-
folges nach operativen Eingriffen 
an der Zervix uteri, beispielsweise 
einer Konisation, sind kurative 

Untersuchungen. Nach Abschluss 
der Behandlung kann die Patien-
tin wieder regulär am Früherken-
nungsprogramm Zervixkarzinom 
teilnehmen. 

III. Neue Gebühren- 
 ordnungspositionen

Zur Abbildung der Leistungen des 
Programms zur Früherkennung des 
Zervixkarzinoms werden neue Ge-
bührenordnungspositionen in den 
EBM aufgenommen. Die klinische 
Untersuchung (ohne Abstrich) gemäß 
Abschnitt B. II. Paragrafen 6 und 8 
der KFE-Richtlinie, die nicht im  
organisierten Programm stattfindet, 
wird über die Gebührenordnungs-
position 01760 im EBM abgebildet 
(siehe nebenstehende Tabelle).

Weitere Informationen zu den neu-
en Gebührenordnungspositionen, 
den Abrechnungsbestimmungen 
und gegebenenfalls notwendige 
Qualifikationen finden Sie in der 
Vergütungsübersicht unter www.
kvb.de in der Rubrik Praxis/Qualität/
Qualitätssicherung/„Z“/Zervixkarzi-
nomen (Programm zur Früherkennung).

Folgende der neuen Gebührenord-
nungspositionen dürfen erst nach 
Vorliegen einer Genehmigung der 
Kassenärztlichen Vereinigung zur 
Durchführung und Abrechnung 
der betreffenden Leistungen nach 
der jeweils einschlägigen Quali-
tätssicherungsvereinbarung 
(QSV) abgerechnet werden (siehe 
Tabelle Seite 32).

Die GOP 01768 (Histologische Un-
tersuchung bei Abklärungskolpo-
skopie) gehört zu den neuen Gebüh-
renordnungspositionen, die nur von 
Pathologen abgerechnet werden 
können (keine Genehmigungspflicht). 

https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/frueherkennung-zervixkarzinom/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/frueherkennung-zervixkarzinom/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/frueherkennung-zervixkarzinom/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/frueherkennung-zervixkarzinom/
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 � Zur Genehmigungspflicht der 
neuen GOPen 01762 und 01766: 
Die Durchführung und Abrech-
nung der neuen GOPen 01762 
und 01766 bedarf einer Genehmi-
gung nach der QSV Zervix-Zyto-
logie. Ärzte, die bereits über eine 
Genehmigung nach der QSV Zer-
vix-Zytologie verfügen, müssen 
keinen erneuten Genehmigungs-
antrag stellen. Sie können die 
neuen GOPen 01762 und 01766 
mit ihrer bestehenden Genehmi-
gung automatisch abrechnen.

 � Zur Genehmigungspflicht der 
neuen GOPen 01763 und 01767: 
Die Durchführung und Abrech-
nung der neuen GOPen 01763 
und 01767 bedarf einer Geneh-
migung nach der QSV Spezial-
Labor. Fachärzte für Labora- 
toriumsmedizin können mit ihrer 
Speziallabor-Genehmigung die 
neuen GOPen 01763 (HPV-Test 
im Primärscreening nach der  
oKFE-RL) und 01767 (HPV-Test 
im Rahmen der Abklärungsdia- 
gnostik nach der oKFE-RL) auto-
matisch abrechnen. Nicht-Labor-
ärzte müssen für die präventive 
HPV-Diagnostik nach der oKFE-RL 
(GOPen 01763 und 01767) eine 
Genehmigung nach der QSV 
Spezial-Labor beantragen. Dies 
gilt unabhängig davon, ob sie 
bereits über eine Genehmigung 
für die kurative HPV-Diagnostik 
nach Abschnitt 32.3.12 EBM ver-
fügen. Das Formular, mit dem die 

Genehmigung beantragt werden 
kann, haben wir auf unserer Inter-
netseite unter folgendem Pfad 
bereitgestellt: www.kvb.de in der 
Rubrik Service/Formulare und 
Anträge/L/„Genehmigungsantrag 
Laboratoriumsuntersuchungen“. 
 
Die Berechnung der GOPen 
01763 und 01767 setzt zudem 
die Anwendung eines HPV-Tests 
voraus, für den die Qualitätsan-
forderungen gemäß Teil III. D. 
Paragraf 8 Absatz 3 der oKFE-RL 
nachgewiesen sind. Darüber hin-
aus setzt die Berechnung dieser 
GOPen unter anderem den halb-
jährlichen Nachweis der erfolg-
reichen Teilnahme an der exter-
nen Qualitätssicherung gegen- 
über der Kassenärztlichen Verei-
nigung voraus (das heißt halb-
jährliche Teilnahme an Ringver-
suchen gemäß Tabelle B 3-2 der 
Richtlinie der Bundesärztekam-
mer zur Qualitätssicherung labo-
ratoriumsmedizinischer Untersu-
chungen, veröffentlicht am 19. 
September 2014). 
 
Ein zusammenfassender Über-
blick zu den Qualitätsanforderun-
gen, die an den HPV-Test nach 
der oKFE-RL zu stellen sind, so-
wie zu den weiteren Vorausset-
zungen, die zur Ausführung und 
Abrechnung des präventiven 
HPV-Tests nach den GOPen 
01763 und 01767 erfüllt sein 

müssen, kann der schematischen 
Übersicht entnommen werden, 
die wir auf unserer Internetseite 
unter folgendem Pfad bereitge-
stellt haben: www.kvb.de in der 
Rubrik Praxis/Qualität/Qualitäts- 
sicherung/„Z“/Zervixkarzinom 
(Programm zur Früherkennung) 
auf der rechten Seite im grauen 
Kasten Übersichten „Quali-
tätsanforderungen HPV-Test“.

 � Zur Genehmigungspflicht der 
neuen GOP 01765: 
Zur Durchführung und Abrech-
nung der neuen GOP 01765 be-
darf es einer Genehmigung nach 
der QSV Abklärungskolposkopie. 
Der Antrag kann unter www.
kvb.de in der Rubrik Service/
Formulare und Anträge/„A“/„Ge-
nehmigungsantrag Abklärungs-
kolposkopie“ abgerufen werden.

Die neuen GOPen des Programms 
zur Früherkennung von Zervixkarzi-
nomen wurden in den Abschnitt 
1.7.3 EBM überführt, der neu ge-
fasst wurde. Die Leistungen zur 
Früherkennung von Krebserkrankun-
gen bei Frauen gemäß Abschnitt B 
der KFE-Richtlinie und der oKFE-
Richtlinie sind im neuen Unterab-
schnitt 1.7.3.2 des EBM aufgeführt. 
Die Gebührenordnungspositionen 
für die Früherkennung von Brust-
krebs durch Mammographie-Scree-
ning sind im neuen Unterabschnitt 
1.7.3.1 zu finden.

IV. Streichung der bisherigen  
 Gebührenordnungspositionen

Die bisherigen GOPen 01730 
„Krebsfrüherkennungs-Untersuchung 
bei der Frau“ und 01733 „Zytologi-
sche Untersuchung (Krebsvorsorge)“ 
wurden mit Wirkung zum 31. Dezem-
ber 2019 gestrichen und können 
daher ab dem 1. Januar 2020 nicht 
mehr berechnet werden.

GOP Kurzbeschreibung

01762 Zytologische Untersuchung im Primärscreening

01763 HPV-Test im Primärscreening

01765 Abklärungskolposkopie zur Abklärung auffälliger Befunde

01766 Zytologische Untersuchung bei Abklärungsdiagnostik

01767 HPV-Test im Rahmen der Abklärungsdiagnostik

https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-a/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-a/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-a/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-a/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-a/
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V. Besonderheiten bei der  
 Abklärungsdiagnostik

Die oKFE-Richtlinie sieht abhängig 
von dem Ergebnis der Untersuchung 
aus dem Primärscreening bei auf-
fälligen Befunden altersdifferenzierte 
Untersuchungs- beziehungsweise 
Behandlungspfade für die Abklärungs-
diagnostik vor (Teil III. C. Paragraf 7 
der oKFE-Richtlinie). In medizinisch 
begründeten Ausnahmefällen kann 
von den vorgegebenen Abklärungs-
algorithmen abgewichen werden.

Wir haben Ihnen die verschiedenen, 
altersabhängigen Abklärungsalgorith-
men für das Zytologie-Screening in 
einer Übersicht unter www.kvb.de 
in der Rubrik Praxis/Qualität/Quali-
tätssicherung/„Z“/Zervixkarzinom 
(Programm zur Früherkennung) dar-
gestellt. 

VI. Veranlassung mittels Muster 39

 � Die Dokumentation und Veran-
lassung der zytologischen Unter-
suchung und des HPV-Tests nach 
Abschnitt 1.7.3.2 EBM muss zu-
künftig über das Muster 39 erfol-
gen (gilt für das Primärscreening 
und die Abklärungsdiagnostik). 
Das Muster 39 wurde dement-
sprechend überarbeitet und die 
bundesmantelvertraglichen Be-
stimmungen angepasst. 

 � Die zytologische Praxis erhält 
den Untersuchungsauftrag für 
das Primärscreening und die Ab-
klärungsdiagnostik auf Muster 
39. Dieses wird auch für die Be-
fundmitteilung verwendet. Die 
Abrechnungen der zytologischen 
Untersuchungen und HPV-Tests 
erfolgen in diesem Fall auf Mus-
ter 39 (Scheinuntergruppe 21).

 � Sofern Sie als untersuchender 
Arzt über eine Genehmigung 

nach der Qualitätssicherungs-
vereinbarung Spezial-Labor ver-
fügen und die Auswertung von 
HPV-Tests selbst durchführen 
und abrechnen, geben Sie bitte 
in der linken Spalte des Musters 
39 unter dem Punkt „Befund - 
Gyn. Diagnose“ das Ergebnis des 
von Ihnen jeweils ausgewerteten 
HPV-Tests an und beschränken 
Sie Ihre Anforderung (Auftrag 
auf Muster 39) gegenüber dem 
zytologisch tätigen Arzt durch 
entsprechende Anmerkung an 
dieser Stelle auf die zytologi-
sche Untersuchungsleistung.

 � Sofern die zytologische Praxis 
den Auftrag zur zytologischen 
Untersuchung und zum HPV-Test 
erhält (Muster 39), kann sie den 
HPV-Test mittels Muster 10 mit 
der Kennzeichnung „präventiv“ 
als Weiterüberweisung an ein 
Labor veranlassen. Hierbei kann 
der Erstveranlasser angegeben 
werden. Die Abrechnung des 
HPV-Tests durch das Labor er-
folgt dann auf Muster 10 (Schein- 
untergruppe 27). Dies gilt aus-
schließlich für die Weiterüber-
weisung des HPV-Tests durch 
Zytologen. Die Transportkosten-
pauschale 40100 darf nur von 
der den Auftrag (Zytologie, HPV-
Test, Ko-Test) erstmals anneh-
menden Praxis abgerechnet  
werden. Die Berechnung der 
Transportkostenpauschale 
40100 bei einer Weiterüber- 
weisung ist unzulässig.

 � Für den Fall, dass Sie als unter-
suchender Gynäkologe den Un-
tersuchungsauftrag zur HPV-Tes-
tung direkt bei der Laborpraxis 
veranlassen (Muster 39), erfolgt 
die Abrechnung des HPV-Tests 
durch das Labor auf Muster 39 
(Scheinuntergruppe 21). Sofern 
ein Labor diese Leistungen 

durchführen möchte, bedeutet 
dies, dass das Laborsystem das 
Einlesen/Verarbeiten des Mus-
ters 39 und die Übernahme der 
Abrechnungsdaten in die Schein-
art 21 implementieren muss.

 � Auf Bundesebene wird derzeit 
noch eine Anpassung des Musters 
39 in Bezug auf die Veranlassung 
der Abklärungsdiagnostik geklärt. 
Wir werden Sie informieren, wenn 
die Klärung erfolgt ist. Bis dahin 
empfehlen wir Ihnen, bei Veran-
lassung der Zytologie beziehungs-
weise der HPV-Untersuchung auf 
dem Muster 39 einen Hinweis auf-
zunehmen, dass es sich um eine 
Abklärungsdiagnostik handelt.

 � Das überarbeitete Muster 39 
enthält jetzt Informationen zum 
HPV-Test und zur HPV-Impfung. 
Dafür entfallen die Angaben zum 
Inspektions-/Tastbefund der 
Haut, Mamma und axillären 
Lymphknoten sowie zum Blut-
druck. 
Weitere Informationen zum Muster 
39 einschließlich Ausfüllhinweise 
finden Sie in der Vordruckverein-
barung (Anlage 2 BMV-Ä) und  
deren Erläuterungen.

 � Die Überweisung zur Kolposko-
pie erfolgt über Muster 6 (in der 
Regel Zielauftrag mit der Kenn-
zeichnung „präventiv“, Angabe 
der GOP 01765).

VII. Dokumentationspflicht

Mit Beschluss vom 5. Dezember 
2019 hat der G-BA die Dokumen- 
tationsverpflichtung für Leistungen 
der oKFE-RL ausgesetzt, bis eine 
flächendeckende Implementierung 
der elektronischen Dokumentation 
in die Software der Praxisverwal-
tungssysteme möglich ist. Hierüber 
hatten wir Sie in unserem Rund-
schreiben vom 13. Dezember 2019 

https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/
https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/
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bereits informiert. Der Bewertungs-
ausschuss geht derzeit davon aus, 
dass die Dokumentationsvorgaben 
zum 1. Oktober 2020 wieder in 
Kraft treten werden. Eine rückwir-
kende Dokumentation auch für im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Dokumentationspflicht bereits ver-
gangene Quartale ist gegenwärtig 
nicht vorgesehen.

Zur Berücksichtigung des zusätz- 
lichen Aufwands der Dokumentati-
on werden die Bewertungen ab 
dem 1. Oktober 2020 entsprechend 
angepasst (siehe Tabelle oben). 

VIII. Folgeanpassungen von  
 GOPen außerhalb des  
 Abschnitts 1.7.3.2 EBM

Grundpauschalen 01700  
und 01701
Mit Aufnahme der HPV-Tests im 
Rahmen der Früherkennung von 
Zervixkarzinomen (GOPen 01763 
und 01767) wurden diese beiden 
Untersuchungen in die Leistungs-
beschreibung der Labor-Grund- 
pauschalen nach GOP 01700 bezie-
hungsweise GOP 01701 aufgenom-
men (die GOPen 01700 und 01701 
werden von der KVB automatisiert 
in den betreffenden Fällen zugesetzt 
und sind nicht selbst von der Praxis 
abzurechnen).

GOP
Bewertung in Punkten

bis 
30.9.2020

ab 
01.10.2020

ab 
01.1.2021

ab 
01.10.2021

01761 179 216 215

01762 81 82 81

01764 67 93

01765 658 729 728

Zytologische Untersuchung im 
Rahmen der Empfängnisregelung
Die GOPen 01825 Entnahme von 
Zellmaterial von der Portio-Ober-
fläche im Rahmen der Empfängnis- 
regelung und 01826 Zytologische  
Untersuchung des Portio-Abstrichs 
im Abschnitt 1.7.5 EBM Empfängnis-
regelung wurden redaktionell neu 
gefasst und die bisherigen Abrech-
nungsausschlüsse zu Leistungen der 
Krebsfrüherkennung der Frau und 
der kurativen zytologischen Leistung 
entsprechend der neuen Vergü-
tungssystematik angepasst.

Kurative zytologische Untersuchun-
gen in Kapitel 19 – Pathologie
Die bisherigen kurativen zytologi-
schen Untersuchungen der Zervix 
nach der GOP 19311 und der Urin-
zytologie nach der GOP 19311U 
werden mit Wirkung zum 31. Dezem-
ber 2019 gestrichen und können 
daher ab dem 1. Januar 2020 nicht 
mehr berechnet werden. Sie werden 
in die folgenden neuen Gebühren-
ordnungspositionen überführt:

GOP Kurzbeschreibung Bewertung EBM/ 
Preis B€GO

19318 Zytologische Untersuchung eines oder 
mehrerer Abstriche(s) von der Portio-
Oberfläche und/oder aus dem Zervixkanal

58 Punkte/  
6,37 Euro

19319 Zytologische Untersuchung von Urin auf 
Tumorzellen

58 Punkte/  
6,37 Euro

Abrechnungsbestimmungen:
 � Die GOP 19318 beinhaltet die 
Kosten für Objektträger/Fixier-
lösung für die konventionelle  
Zytologie oder Probengefäß/ 
Fixierlösung für die Dünnschicht-
verfahren sowie jeweils das Ab-
strichbesteck (Bürste und Spatel).

 � Das Dünnschichtverfahren ist 
fakultativer Leistungsinhalt der 
GOP 19318.

 � Die GOP 19318 ist bei demsel-
ben Material nicht neben den  
zytologischen Untersuchungen 
im Rahmen der oKFE-RL (GOPen 
01762 und 01766), der zytologi-
schen Untersuchung im Rahmen 
der Empfängnisregelung (GOP 
01826), der histologischen oder 
zytologischen Untersuchung  
eines Materials (GOP 19310) und 
der zytologischen Untersuchung 
zur Diagnostik der hormonellen 
Funktion (GOP 19331)  
berechnungsfähig.

 � Bei der Urinzytologie nach der 
GOP 19319 besteht ein Abrech-
nungsausschluss bei demselben 
Material zur histologischen oder 
zytologischen Untersuchung eines 
Materials nach GOP 19310.

 � Der Zuschlag zur Anwendung  
eines Sonderverfahrens nach 
GOP 19312 ist zur Urinzytologie 
nach GOP 19319 berechnungs-
fähig.

 � Die kurative zytologische Unter-
suchung nach GOP 19318 ist be-
rechnungsfähig von Frauenärzten 
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und Pathologen mit Genehmigung 
nach der QSV Zervix-Zytologie. 
Ärzte, die bereits über eine Ge-
nehmigung verfügen, können die 
neue GOP 19318 mit ihrer beste-
henden Genehmigung automa-
tisch abrechnen.

 � Die urinzytologische Untersu-
chung nach GOP 19319 kann 
von Pathologen und Urologen 
berechnet werden.

Kurativer HPV-Test im Kapitel 32 
Laboruntersuchungen
Im Bereich der kurativen HPV-Dia-
gnostik im Abschnitt 32.3.12 Mole-
kularbiologischen Untersuchungen 
des EBM haben sich folgende Än-
derungen ergeben:

 � Die bisherigen unterschiedlichen 
Anwendungsbereiche der HPV-
Diagnostik mit den GOPen 32819 
(DNR-basierter Nachweis) und 
der GOP 32820 (DNA- und mRNA-
basierte Nachweis) wurden un-
ter der GOP 32819 zusammen-
gefasst und die GOP 32820 
wurde zum 31. Dezember 2019 
aus dem EBM gestrichen.

 � In dem neuen Leistungsumfang 
der GOP 32819 wurde analog zu 
den Anforderungen der HPV-Tests 
nach der oKFE-RL die Genotypi-
sierung auf die HR-HPV-Typen 
16 und 18 mit aufgenommen.

 � Am Behandlungstag besteht ein 
Abrechnungsausschluss der  
kurativen GOP 32819 zu den neu 
eingeführten HPV-Tests im  
Rahmen der oKFE-RL nach den  
GOPen 01763 und 01767.

 � Fachärzte für Laboratoriums- 
medizin können mit ihrer Spezial-
labor-Genehmigung die neue 
GOP 32819 automatisch abrech-
nen. Nicht-Laborärzte, die be-
reits über eine Speziallabor- 
Genehmigung für die kurative 
HPV-Diagnostik nach den alten 

GOPen 32819 und/oder 32820 
verfügen, können ebenfalls die 
neue GOP 32819 mit ihrer beste-
henden Genehmigung automa-
tisch abrechnen. Die Genehmi-
gung ist weiterhin mit den Auf- 
lagen und Pflichten an eine in-
terne und externe Qualitäts- 
sicherung nach Paragraf 5 der 
QSV Spezial-Labor verbunden.

 � Ärzte, die erstmalig eine Spezial-
labor-Genehmigung für die kura-
tive HPV-Diagnostik nach der 
QSV-Spezial-Labor beantragen 
wollen, finden das Antragsfor-
mular unter www.kvb.de in der 
Rubrik Service/Formulare und 
Anträge/L/„Genehmigungsantrag 
Laboratoriumsuntersuchungen“.

TSVG: Neue Zusatzpauschale für 
TSS – Termin zu Früherkennungs- 
untersuchungen bei Kindern
Beschluss aus der 458. Sitzung des 
Bewertungsausschusses (schriftliche 
Beschlussfassung)

Für Früherkennungsuntersuchungen 
bei Kindern – ausgenommen Labor 
und die Untersuchung J1 – erhalten 
Ärzte ab dem 1. Januar 2020 nun 
doch eine Zusatzpauschale, wenn 
der Termin zeitnah über eine Termin-
servicestelle (TSS) vermittelt wurde. 
Die ursprüngliche Aufschlagsrege-
lung in TSS-Vermittlungsfällen zu 
ausschließlichen Kinder-Früherken-

nungsuntersuchungen wurde durch 
das Bundesministerium für Gesund-
heit beanstandet. Der Bewertungs-
ausschuss hob sie darauf hin auf und 
beschloss eine geänderte Regelung. 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2020  wird 
eine neue Zusatzpauschale nach 
GOP 01710 in den EBM-Abschnitt 
1.7.1 – Früherkennung von Krank-
heiten bei Kindern aufgenommen. 

Die Höhe der neuen Zusatzpau-
schale ist nach der Länge der War-
tezeit auf einen Termin gestaffelt 
und wird durch eine Buchstaben-
kennzeichnung unterschieden. Die 
Buchstabenkennzeichnung ist bei 
der Abrechnung zwingend mit an-
zugeben (siehe Tabelle unten)

 � Die Zusatzpauschale kann nur  
in Fällen berechnet werden, in  
denen Früherkennungsunter- 
suchungen bei Kindern des  
Abschnitts 1.7.1 EBM (ausge-
nommen Laborleistungen und 
der J1 nach GOP 01720) auf-
grund TSS-Vermittlung durch- 
geführt werden.

 � Für die Höhe der Pauschale ist 
der Tag der Kontaktaufnahme 
des Versicherten bei der Termin-
servicestelle (TSS) relevant – 
ab diesem Datum wird gezählt. 
Die entsprechenden Erstkontakt-
daten können Sie in der Web- 

GOP + 
Buchstabe

Anzahl der Tage ab TSS-Kontakt-
aufnahme des Patienten bis zum 
Tag der Behandlung

EBM-Bewertung/ 
Preis B€GO 

01710B 1. bis 8. Tag 114 Punkte/  
12,53 Euro

01710C 9. bis 14. Tag 68 Punkte/  
7,47 Euro

01710D 15. bis 35. Tag 45 Punkte/  
4,94 Euro

https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
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anwendung eTerminservice un-
ter „MEINE KVB“ einsehen. Dar-
über hinaus erhalten Sie eine 
Benachrichtigungs-E-Mail bei 
Terminbuchung oder -stornie-
rung innerhalb der letzten zwölf 
Stunden mit Angabe aller ab-
rechnungsrelevanten Informatio-
nen. Bitte achten Sie darauf, 
eine gültige E-Mailadresse im 
eTerminservice zu hinterlegen.

 � Die Zusatzpauschale ist einmal 
im Arztgruppenfall berech-
nungsfähig. Sie ist somit nicht 
berechnungsfähig, wenn das 
Kind in demselben Quartal in 
derselben Praxis bereits von  
einem Arzt der Arztgruppe, die 
die Früherkennungsuntersuchung 
durchführt, behandelt wurde.

 � Am selben Behandlungstag dürfen 
keine kurativen Leistungen durch-
geführt und keine Versicherten- 
oder Grundpauschalen berech-
net werden, an anderen Tagen im 
Quartal hingegen schon (alle Leis-
tungen im Arztgruppenfall werden 
dann extrabudgetär vergütet).

 � Im Arztgruppenfall nicht neben 
dem jeweiligen fachgruppen- 
spezifischen TSS-Zuschlag auf-
grund einer Terminvermittlung 
oder im Akutfall berechnungsfähig.

 � Berechnungsfähig von folgenden 
Fachgruppen: Hausärzten, Kinder- 
und Jugendmedizinern, Frauen-
ärzten, HNO-Ärzten, Phoniatern 
und Orthopäden.

Hinweise zur Kennzeichnung  
des TSS-Terminfalls:
Wie in unserem ersten Rundschrei-
ben zum TSVG – Extrabudgetäre 
Vergütung und Bereinigung vom  
25. April 2019 mitgeteilt, ist der 
TSS-Fall bei der Abrechnung wie 
folgt zu kennzeichnen:

 � TSS-Terminfall bei der TSVG 
Vermittlungsart/Kontaktart 
(Feldkennung 4103)

 � zusätzlicher Eintrag der Pseudo-
GOP 99873T in der Abrechnung 
(Feldkennung 5001)

TSVG: Neue TSS-Zuschläge für 
„Teil-Ermächtigte“
Beschluss aus der 458. Sitzung des 
Bewertungsausschusses (schriftli-
che Beschlussfassung)

Ab 1. Januar 2020 erhalten auch  
ermächtigte Ärzte, Institute und 
Krankenhäuser, die ausgewählte 
Leistungen ambulant durchführen 
dürfen („Teil-Ermächtigte“), für die 
Behandlung von Patienten, die ihnen 
über die Terminservicestelle ver-
mittelt werden, einen Zuschlag auf 
ihre arztgruppenspezifische Grund-
pauschale nach der GOP 01320 be-
ziehungsweise 01321 (Ärzte mit  
einem vollen Ermächtigungsumfang 
rechnen die seit 1. September 2019 
geltenden zeitgestaffelten Zuschläge 
zur Versicherten-, Grund- oder Kon-
siliarpauschale ab, wenn sie einen 
Patienten über die Terminservice-
stelle vermittelt bekommen). Der 
Bewertungsausschuss hat in seiner 
458. Sitzung (schriftliche Beschluss-
fassung) den EBM entsprechend 
angepasst und damit noch kurz vor 
Jahresende eine Auflage des Bun-
desministeriums für Gesundheit 
umgesetzt. 

Zur Abbildung der Zuschläge auf 
die jeweiligen Grundpauschalen 
werden die 

 � GOP 01322 als Zuschlag zur 
GOP 01320 und

 � GOP 01323 als Zuschlag zur 
GOP 01321

neu in den EBM aufgenommen. 

Die Höhe der Zuschläge ist nach 
Länge der Wartezeit auf einen Ter-
min gestaffelt und wird durch Buch-
stabenkennzeichnung unterschieden. 
Die Buchstabenkennzeichnung ist 
bei der Abrechnung zwingend mit 
anzugeben (siehe Tabelle auf Seite 
37).

 � Für die Höhe des jeweiligen Zu-
schlags ist der Tag der Kontakt-
aufnahme des Versicherten bei 
der Terminservicestelle relevant 
– ab diesem Datum wird gezählt. 
Dazu werden die Terminservice-
stellen den Praxen mit der Über-
mittlung der Terminbuchung auch 
das Datum der Kontaktaufnahme 
des Versicherten mitteilen. Sie 
können damit den entsprechen-
den Zuschlag bestimmen und 
die GOP 01322/GOP 01323 mit 
dem richtigen Buchstaben ab-
rechnen. 

 � Der jeweilige Zuschlag ist ein-
mal im Arztgruppenfall (= Fälle 
in einer Arztpraxis in einer Arzt-
gruppe) berechnungsfähig. Er 
kann nur in Fällen mit der Grund-
pauschale nach GOP 01320 be-
ziehungsweise GOP 01321 be-
rechnet werden.

 � Der jeweilige Zuschlag wird aus-
schließlich auf die Grundpau-
schale nach dem EBM gewährt. 
Etwaige Zu- beziehungsweise 
Abschläge, die auf die Grund-
pauschale vorgenommen wer-
den, bleiben unberücksichtigt.

 � Der jeweilige Zuschlag ist im 
Arztgruppenfall nicht neben der 
GOP 01710 (Zusatzpauschale für 
die Durchführung von U-Unter-
suchungen bei Kindern aufgrund 
einer TSS-Terminvermittlung) 
berechnungsfähig.
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GOP mit Buchstaben-
kennzeichnung

Anzahl der Tage ab TSS- 
Kontaktaufnahme des 
Patienten bis zum Tag der 
Behandlung

Zuschlagshöhe auf 
GOP 01320/01321

EBM-Bewertung/ 
Preis B€GO 2020

GOP 01322B
TSS-Terminfall 1. bis 8. Tag 50 Prozent

46 Punkte/5,05 Euro

GOP 01323B 79,5 Punkte/8,73 Euro

GOP 01322C
TSS-Terminfall 9. bis 14. Tag 30 Prozent

27,6 Punkte/3,03 Euro

GOP 01323C 47,7 Punkte/5,24 Euro

GOP 01322D
TSS-Terminfall 15. bis 35. Tag 20 Prozent

18,4 Punkte/2,02 Euro

GOP 01323D 31,8 Punkte/3,49 Euro

GOP 01322A
TSS-Akutfall* (24 Stunden) 50 Prozent

46 Punkte/5,05 Euro

GOP 01323A 79,5 Punkte/8,73 Euro

*Der TSS-Akutfall setzt voraus, dass am Telefon unter der 116117 eine medizinische Ersteinschätzung der Dringlichkeit der Behandlung erfolgt ist und der vermittelte Termin 
spätestens am Tag nach der Kontaktaufnahme des Versicherten bei der Terminservicestelle stattfindet.

Beispiel:
Ein ermächtigter Gynäkologe behan-
delt eine 40-jährige Patientin aufgrund 
der Vermittlung durch die Termin-
servicestelle. Zwischen der Kontakt-
aufnahme der Patientin mit der TSS 
und der Behandlung liegen fünf Tage.

Der ermächtigte Arzt rechnet die 
Grundpauschale 01320 sowie weitere 
gegebenenfalls erforderliche Leis-
tungen (innerhalb seines Ermächtig-
tenumfangs) ab. Zusätzlich gibt er 
die GOP 01322B zusammen mit der 
Pseudo-GOP 99873T an und kenn-
zeichnet den Fall als TSS-Terminfall 
(FK 4103 – Vermittlungsart).

Mehr Informationen zu den TSVG-
Regelungen, insbesondere zu den 
verschiedenen Regelungen über die 
Scheinkennzeichnung für die extra-
budgetäre Vergütung (jeweils ab-
hängig von der TSVG-Konstellation 
beziehungsweise Vermittlungsart), 
finden Sie unter www.kvb.de in der 

Rubrik Abrechnung/Honorar/Honorar 
TSVG.

Weitere EBM-Änderungen/inhalt-
liche Anpassungen 
Beschluss aus der 455. Sitzung und 
460. Sitzung (schriftliche Beschluss-
fassung) des Bewertungsausschusses
Anpassung des Anspruchszeit-
raums im Rahmen des Erweiterten 
Neugeborenen-Screenings
In einem weiteren Beschluss (455. 
Sitzung vom 11. Dezember 2019) hat 
der Bewertungsausschuss eine An-
passung des EBM beim Erweiterten 
Neugeborenen-Screening be-
schlossen.

Ab dem 1. Januar 2020 kann das 
Erweiterte Neugeborenen-Screening 
nach der GOP 01707 bis zur U3  
berechnet werden, sofern die 
Durchführung des Neugeborenen-
Screenings im Untersuchungsheft 
für Kinder noch nicht dokumentiert 
ist. Bis zum 31. Dezember 2019 gilt 

die Begrenzung bis zum vollendeten 
zehnten Lebenstag. 

Bewertung der Leistungen zur  
intravitrealen Medikamentengabe 
(IVOM) bleibt unverändert
Die höhere Bewertung der Gebühren-
ordnungspositionen 06334, 06335, 
31371 bis 31373 und 36371 bis 
36373 sowie die Anpassungen der 
Prüfzeiten in Anhang 3 des EBM 
werden für den Zeitraum vom  
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 fortgeführt. 

Der Bewertungsausschuss hat die 
zunächst auf 1. Januar 2018 bis 31. 
Dezember 2019 befristete Regelung 
verlängert, da das mit der Einführung 
der Leistungen zur IVOM im Jahr 2014 
angestrebte Punktzahlvolumen (ins-
gesamt 1.703 Punkte im Falle des 
ambulanten Eingriffs und 817 Punkte 
im Falle des belegärztlichen Ein-
griffs) weiterhin nicht erreicht wurde. 

https://www.kvb.de/abrechnung/honorar/honorar-tsvg/
https://www.kvb.de/abrechnung/honorar/honorar-tsvg/
https://www.kvb.de/abrechnung/honorar/honorar-tsvg/
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Berechnungsfähigkeit der optischen 
Kohärenztomographie (OCT) am 
OP-Tag
Die OCT zur Therapiesteuerung der 
neovaskulären altersbedingten  
Makuladegeneration und des Ma-
kulaödems im Rahmen der diabeti-
schen Retinopathie nach der Gebüh-
renordnungsposition 06338 (rechtes 
Auge) beziehungsweise 06339  
(linkes Auge) kann ab dem 1. Januar 
2020 auch am Operationstag neben 
der intravitrealen Medikamenten-
eingabe (IVOM) am rechten bezie-
hungsweise linken Auge abgerech-
net werden.

GOP 13360 – Anleitung zur Selbst- 
anwendung eines Real-Time-Mess- 
geräts zur rtCGM
Der Bewertungsausschuss hat die 
Bestimmung im Abschnitt 13.3.2 
EBM konkretisiert und damit klar-
gestellt, dass die GOP 13360 bei 
Vorliegen der entsprechenden Quali-
fikationsvoraussetzungen für alle 
Fachärzte für Innere Medizin mit 
und ohne Schwerpunkt berechnungs-
fähig ist. In diesem Zusammenhang 
hat er auch die GOP 13360 in die 
Nummer 3 der Präambel 13.1 des 
EBM aufgenommen (in Bayern han-
delt es sich lediglich um redaktio-
nelle Anpassungen). 

Hyperbare Sauerstofftherapie bei 
diabetischem Fußsyndrom
Die fachlichen, apparativen, räum- 
lichen und organisatorischen Anfor-
derungen für eine ambulante Be-
handlung von Patienten mit diabeti-
schem Fußsyndrom sind seit Okto-
ber 2019 in der neuen Qualitätssiche-
rungsvereinbarung für hyperbare 
Sauerstofftherapie geregelt. Der 
bisher gültige Anhang zum Abschnitt 
30.2.2 und der Verweis auf die 
Übergangsregelung sind daher  
obsolet und wurden gestrichen.

Krebsfrüherkennung nach der  
oKFE-RL – Aussetzung der  
Dokumentationspflicht
Bis zu einer flächendeckenden Im-
plementierung der Software in die 
Praxisverwaltungssysteme hat der 
G-BA die elektronische Dokumen-
tationsverpflichtung im Zusammen-
hang mit den Leistungen zur Krebs-
früherkennung von Darmkrebs be-
ziehungsweise mit den ab 1. Januar 
2020 geltenden Leistungen zur Früh-
erkennung von Gebärmutterhalskrebs 
nach der neuen Richtlinie für organi-
sierte Krebsfrüherkennungsprogram-
me (oKFE-RL) vorübergehend ausge-
setzt. Der Bewertungsausschuss 
hat daraufhin in den Anmerkungen 
zu den Gebührenordnungspositionen 
01738, 01741 und 13421 klargestellt, 
dass die Bestimmung von okkultem 
Blut im Stuhl (iFOBT) sowie die Früh-
erkennungs- und Abklärungskolo- 
skopie bis auf weiteres auch bei 
fehlender elektronischer Dokumen-
tation berechnungsfähig sind. 

Darüber hinaus entfällt ab dem  
1. Januar 2020 die Verpflichtung zur 
Erstellung eines Quartalsberichts 
für den immunologischen Test auf 
okkultes Blut im Stuhl (iFOBT). Die 
entsprechende Anmerkung zur 
GOP 01738 wurde daher gestrichen.

Anhang 3 EBM
Beschluss aus der 455. Sitzung des 
Bewertungsausschusses 

Im Zusammenhang mit der Neuauf-
nahme der Gebührenordnungsposi-
tionen 01322, 01323, 01710, 01760 
bis 01768, 08347, 11601, 13507, 
19318, 19319, 19501, 19502, 31096, 
31097, 31098, 31802, 36096, 36097, 
36098 und 36802 werden die Kalku-
lations- und Prüfzeiten im Anhang 3 
zum EBM angepasst. Die neuen GO-
Pen 01322, 01323, 01710, 01760 bis 

01762, 01764 bis 01766, 08347, 
13507, 19318 und 19319 werden der 
fachärztlichen Grundversorgung (PFG) 
zugerechnet. Die Gebührenordnungs-
positionen 01763, 01767, 01768, 
11601, 19501, 19502, 31096, 31097, 
31098, 31802, 36096, 36097, 36098 
und 36802 werden dagegen als Aus-
schlussleistung zu den Pauschalen 
für die fachärztliche Grundversor-
gung (PFG) mit „*“ ausgewiesen.

Vergütung
Beschluss aus der 455. Sitzung des 
Bewertungsausschusses 

Die Leistungen der Kapitel 31 und 
36 sowie die neu in den EBM auf-
genommenen GOPen 01322, 01323,  
01710, 01760 bis 01768, 08347, 
11601, 13507, 19501, 19502 und 
40165 werden außerhalb der mor-
biditätsbedingten Gesamtvergütung 
bezahlt. Die Vergütung der Leistun-
gen nach den GOPen 19318 und 
19319 erfolgt innerhalb der morbi-
ditätsbedingten Gesamtvergütung.

EBM – Änderungen zum  
1. April 2020

Anhang 2 EBM – Neuaufnahme, 
Änderung und Löschung von  
OPS-Codes
Beschluss aus der 455. Sitzung des 
Bewertungsausschusses

Der Anhang 2 zum EBM wird mit Wir-
kung zum 1. April  2020 an die Ver-
sion 2020 des Operationen- und 
Prozedurenschlüssel (OPS) ange-
passt. In den Anhang 2 zum EBM 
wurden neue OPS-Codes aufgenom-
men, Änderungen an OPS-Codes 
vorgenommen und OPS-Codes  
gestrichen. 

Die Übersichten über die neu aufge-
nommenen, geänderten und gestri-
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GOP 05230 und 34452: 
Klarstellungen

ASV – zwei weitere  
Indikationen

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung und der GKV-Spitzenverband 
haben sich in einer gemeinsamen 
Erklärung auf eine Klarstellung der 
Abrechnungsfähigkeit von zwei  
Gebührenordnungspositionen ver-
ständigt.

 � GOP 05230 – Aufwands- 
erstattung für das Aufsuchen 
eines Kranken 
In der GOP 05230 sind keine 
Wegekosten enthalten. Wege- 
gelder können entsprechend der 
regionalen Vereinbarung zu den 
Wegegebühren berechnet wer-
den.

 � GOP 34452 – Weitere MRT- 
Sequenzen nach Kontrast- 
mitteleinbringung 
Die GOP 34452 ist entgegen 
dem obligaten Leistungsinhalt in 
Ausnahmefällen auch dann be-
rechnungsfähig, wenn die Leis-
tung in einer anderen Sitzung als 
die jeweils zuschlagsberechtigte 
MRT-Leistung gemäß den GOPen 
34410, 34411, 34420 bis 34422, 
34430, 34440 bis 34442, 34450 
und 34451 durchgeführt wird. 
Voraussetzung ist in diesen Fällen, 
dass die Durchführung der je-
weils zuschlagsberechtigten MRT-
Leistung ohne Kontrastmittel-
einbringung(en) erfolgt ist. In 
diesen Fällen sollte der Zeitraum 
zwischen der Durchführung der 
Leistung gemäß der GOP 34452 
und der jeweils zuschlagsbe-
rechtigten MRT-Leistung in der 
Regel nicht länger als zwei Wo-
chen betragen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Am 19. Dezember 2019 hat der  
Gemeinsame Bundesausschuss  
(G-BA) die Anlage 1.1a Tumorgrup-
pe 5 – Tumoren der Lunge und des 
Thorax sowie die Anlage 2e –  
Sarkoidose beschlossen. Die Be-
schlüsse werden voraussichtlich 
Ende Februar 2020 in Kraft treten.

Welche Fachrichtungen zur Team-
gründung nötig sind und welche  
Patientengruppen die Anlagen um-
fassen, finden Sie auf der Internet-
seite des G-BA: 

Tumoren der Lunge und des Thorax: 
www.g-ba.de/beschluesse/4128/

Sarkoidose: 
www.g-ba.de/beschluesse/4129/

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 08 50
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 08 51 
E-Mail ASV-Abrechnung@kvb.de

chenen OPS-Codes finden Sie auf der 
Internetseite des Instituts des Bewer-
tungsausschusses unter www.insti-
tut-des-bewertungsausschusses.de 
in der Rubrik Bewertungsausschuss/
Beschlüsse/455. Sitzung unter 
dem Beschluss aus der Sitzung.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

mailto:Abrechnungsberatung@kvb.de
http://www.g-ba.de/beschluesse/4128/
http://www.g-ba.de/beschluesse/4129/
mailto:ASV-Abrechnung@kvb.de
mailto:Abrechnungsberatung@kvb.de
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Wirkstoffvereinbarung 3.0 Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie

Zur neuen Wirkstoffvereinbarung 
3.0 haben wir Ihnen auf unserer  
Internetseite umfassende Informa-
tionen zusammengestellt. Sie fin-
den diese unter www.kvb.de in der 
Rubrik Verordnungen/Arzneimittel/
Wirkstoffvereinbarung. Erläuterun-
gen und Maßnahmen zur Umsetzung 
der Erreichung der einzelnen Ziele 
sowie sogenannte Arbeitslisten, 
aus denen Originalpräparate, Gene-
rika und rabattierte Arzneimittel er-
kennbar werden, sind hier ebenfalls 
bereitgestellt. 

Eine Trendmeldung auf Basis der 
Zahlen aus dem vierten Quartal 2019, 
jedoch in der Systematik der neuen 
Wirkstoffvereinbarung 3.0, finden 
Sie im Mitgliederportal „Meine KVB“.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

In den KVB INFOS, Ausgabe 
1-2/2020, hatten wir Sie bereits 
ausführlich über die Änderungen 
der Schutzimpfungs-Richtlinie  
(SI-RL) informiert. An dieser Stelle 
möchten wir Sie nochmal zusam-
menfassend auf die wichtigsten 
neuen Regelungen der SI-RL hin-
weisen. 

1. Impfungen bei beruflich oder 
durch eine Ausbildung beding-
ten Auslandsaufenthalten kön- 
nen zulasten der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) über 
die bayerische Impfvereinbarung 
abgerechnet werden.  

2. Der Anspruch auf Impfungen 
zulasten der GKV aus der 
Schutzimpfungs-Richtlinie gilt 
unabhängig davon, ob die 
Patienten auch entsprechende 
Ansprüche gegen andere Kos- 
tenträger (zum Beispiel Arbeit- 
geber) haben.

 

Abrechnungsbeispiel: MMR Impfung bei Erwachsenen

im Regelfall beruflich 
bedingt (zum 
Beispiel 
Arzthelferin)

wegen Auslands- 
aufenthalt beruflich/
aufgrund einer 
Ausbildung bedingt

Vergütung

Abrechnung GKV  
(Impfvereinbarung)

89301A/ 
89301B

89301Y 89301Y 15,50 Euro

Wunschleistung Titer- 
Bestimmung

Titer- 
Bestimmung

Titer- 
Bestimmung

durch den 
Versicherten 
selbst zu 
zahlen

Eine Übersicht aller neuen Abrech-
nungsnummern für die berufliche 
beziehungsweise Reiseindikation 
sowie die dazugehörige Vergütung 
finden Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Verordnungen/Impfungen 
unter dem Punkt „Abrechnungs-
nummern für Schutzimpfungen und 
Prophylaxe“. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

https://www.kvb.de/verordnungen/arzneimittel/wirkstoffvereinbarung/
https://www.kvb.de/verordnungen/arzneimittel/wirkstoffvereinbarung/
https://www.kvb.de/verordnungen/arzneimittel/wirkstoffvereinbarung/
mailto:Verordnungsberatung@kvb.de
https://www.kvb.de/verordnungen/impfungen/
https://www.kvb.de/verordnungen/impfungen/
mailto:Verordnungsberatung@kvb.de
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Verordnungsfähigkeit von Antidiarrhoika 

Verschreibungspflichtige Anti- 
diarrhoika sind grundsätzlich nicht 
verordnungsfähig – es sei denn, es 
handelt sich um:

 � Elektrolytpräparate zur Rehy-
dratation bei Säuglingen, Klein-
kindern und Kindern bis zum 
vollendeten zwölften Lebensjahr

 � Escherichia coli Stamm Nissle 
1917 (mindestens 108 vermeh-
rungsfähige Zellen/Dosiseinheit) 
bei Säuglingen und Kleinkindern 
zusätzlich zu Rehydratations-
maßnahmen

 � Saccharomyzes boulardii bei 
Säuglingen ab dem siebten  
Lebensmonat sowie Kleinkin-
dern und Kindern bis zum vollen-
deten zwölften Lebensjahr zu-
sätzlich zu Rehydratations- 
maßnahmen – neu 

 � Racecadotril bei Säuglingen ab 
dem vierten Lebensmonat und 
Kleinkindern zusätzlich zu Rehy-
dratationsmaßnahmen – neu 

 � Motilitätshemmer nach kolorek-
talen Resektionen in der post-
operativen Adaptationsphase 
oder bei schweren und länger 
andauernden Diarrhöen, auch 
wenn diese therapieinduziert 
sind, sofern eine kausale oder 
spezifische Therapie nicht aus-
reichend ist.

Eine längerfristige Anwendung 
(über vier Wochen) bedarf der  
besonderen Dokumentation und 
Verlaufsbeobachtung.

Bei apothekenpflichtigen Anti- 
diarrhoika ist – von den genannten 
Ausnahmen abgesehen – eine Ver-
ordnung auch für Kinder bis zum 
vollendeten zwölften Lebensjahr 
und für Jugendliche mit Entwick-
lungsstörungen bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr unwirtschaftlich.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

mailto:Verordnungsberatung@kvb.de
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Trastuzumab Biosimilars Lipödem ohne Vorliegen  
eines Lymphödems

Hilfsmittel zum Schutz vor 
Nadelstichverletzungen

In unserem Verordnung Aktuell 
„Trastuzumab Biosimilars – die 
Preise sinken allmählich“ wurde ein 
weiteres Präparat aufgenommen 
sowie die Preise aktualisiert. Sie 
finden darin eine Übersicht über 
alle Trastuzumab-Arzneimittel- 
präparate ohne Reimporte. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Zum 1. Januar 2020 wird die Dia- 
gnose Lipödem auch ohne Vorlie-
gen eines Lymphödems als Indika- 
tion für eine manuelle Lymphdrainage 
in die Heilmittel-Richtlinie aufge-
nommen. 

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung und der GKV-Spitzenverband 
haben sich darauf verständigt, das 
Lipödem Stadium I bis III ab dem  
1. Januar 2020 als besonderen Ver-
ordnungsbedarf zu vereinbaren. Die 
Aufnahme wird zunächst bis zum 
31. Dezember 2025 befristet. Dann 
sollen erste Ergebnisse aus der  
Erprobungsstudie zur Liposuktion 
vorliegen, von der auch Erkenntnisse 
zum Nutzen der konservativen Be-
handlung (einschließlich manueller 
Lymphdrainage) erwartet werden.

Weitere Detailinformationen lesen 
Sie in unserem Verordnung Aktuell 
„Heilmittel-Richtlinie: Lipödem ohne 
Vorliegen eines Lymphödems“ vom 
30. Dezember 2019.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

In der Hilfsmittel-Richtlinie wird die 
Verordnung von Hilfsmitteln mit  
einem Sicherheitsmechanismus  
ergänzt.

Voraussetzung ist, dass der Patient 
selbst aufgrund seines körperlichen 
Zustands beziehungsweise seiner 
geistigen Entwicklung nicht zur An-
wendung des Hilfsmittels in der 
Lage ist und es hierfür der Tätigkeit 
einer dritten Person (nicht Pflege-
dienst!) bedarf. Aus der Gesetzes-
begründung geht hervor, dass der 
Anspruch im Rahmen der Hilfsmittel-
versorgung, zum Beispiel bei Diabe-
tikern relevant ist, bei denen Ange-
hörige die Punktion und Messung 
des Blutzuckerwerts sowie die In-
jektion des Insulins übernehmen. 
Als Produkte werden in diesem Zu-
sammenhang zum Beispiel Lanzet-
ten aufgeführt.

Die Verordnung derartiger Hilfsmit-
tel ist weder bei der Verwendung in 
der Arztpraxis, im Pflegeheim, noch 
im Rahmen der häuslichen Kranken-
pflege zulasten der GKV möglich.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

mailto:Verordnungsberatung@kvb.de
mailto:Verordnungsberatung@kvb.de
mailto:Verordnungsberatung@kvb.de
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Masernimpfpflicht in medi-
zinischen Einrichtungen

Wie bereits in den KVB INFOS, Aus-
gabe 1-2/2020, berichtet, tritt das 
Masernschutzgesetz zum 1. März 
2020 in Kraft.

Neben der Impfverpflichtung von 
Kindern in Kindertagesstätten und 
Schulen sowie für Tätige in Gemein-
schaftseinrichtungen sind insbe-
sondere auch Beschäftigte in medi-
zinischen Einrichtungen wie in Arzt-
praxen oder ambulanten Operations-
zentren betroffen.

Unter folgenden Voraussetzungen 
ist dem Leiter der Einrichtung oder 
der Praxis die erfolgte Masernimp-
fung beziehungsweise die Immuni-
tät gegenüber Masern nachzuweisen: 
Betroffen sind die in der Praxis Täti-
gen mit Geburtsdatum ab 1. Januar 
1971. Die Nachweispflicht gilt ab 
dem 1. März 2020 für Neueinstel-
lungen. Für bereits Beschäftigte 
müssen die Nachweise bis zum  
31. Juli 2021 erbracht werden.

Nachzuweisen ist die Masernimp-
fung oder die Immunität gegen  
Masern durch eine ärztliche Beschei-
nigung (Impfbuch/Impfausweis, 
Vorsorgeheft, ärztliche Bescheini-
gung).

Diese Nachweise sollten Sie in der 
Personalakte dokumentieren. Wird 
der Nachweis nicht rechtzeitig vor-
gelegt, ist das zuständige Gesund-
heitsamt zu informieren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per 
E-Mail an: Praxisfuehrung@kvb.de

mailto:Praxisfuehrung@kvb.de
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Seminare des Monats für Praxisinhaber

Kooperationen – mit der Praxis  
in die Zukunft – für Ärzte und 
Psychotherapeuten

Zielgruppe
 � Ärzte
 � Psychotherapeuten
 � angestellte Ärzte
 � angestellte Psychotherapeuten

Inhalt
Der Wettbewerb in der vertrags-
ärztlichen und psychotherapeuti-
schen Versorgung nimmt zu, gleich-
zeitig aber auch die Vielzahl an Ge-
staltungs- und Kooperationsmög-
lichkeiten. Durch einen sinnvollen 
Einsatz dieser Optionen können Sie 
Ihre Praxistätigkeit individuell ge-
stalten und den Wert Ihrer Praxis 
festigen. 

Enthusiasmus und gute Ideen sind 
Grundvoraussetzungen für Ärzte-
Kooperationen, ebenso wie das 
notwendige Wissen, eine stringente 
Planung und die notwendigen Inst-
rumente für Aufbau und Führung 
kooperativer Strukturen. Unterstüt-
zung aus verschiedenen Professio-
nen sind dabei wesentlich, um die 
Chancen einer Kooperation nutzen 
und die Risiken minimieren zu kön-
nen. Die Basisinformationen hierzu 
erhalten Sie in diesem Seminar. 

Themenschwerpunkte

 � Vertragsarztrecht
 � Zivilrecht/Gesellschaftsrecht
 � Steuerrecht
 � Finanzierung

Referenten
KVB-Mitarbeiter

Fortbildungspunkte
PTK-Bayern für Psychotherapeuten: 
6 Punkte

Teilnahmegebühr  
kostenfrei

Seminardaten

22. April 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Straubing/KVB

22. April 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Bayreuth/KVB

27. Juni 2020 10.00 bis 16.00 Uhr München/KVB

8. Juli 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Nürnberg/KVB

28. Oktober 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Würzburg/KVB

18. November 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Regensburg/KVB

Seminardaten für Psychotherapeuten

12. Mai 2020 10.00 bis 13.00 Uhr Straubing/KVB

14. Juli 2020 17.00 bis 21.00 Uhr München/KVB

1. Dezember 2020 10.00 bis 13.00 Uhr Nürnberg/KVB
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Prüfungen im Vertragsarzt- 
bereich – Damoklesschwert  
oder Panikmache?

Zielgruppe
 � Ärzte
 � Psychotherapeuten
 � angestellte Ärzte
 � angestellte Psychotherapeuten

Inhalt
Das Seminar klärt über die Verfah-
rensweisen bei Wirtschaftlichkeits- 
und Plausibilitätsprüfungen sowie 
bei Anträgen der Krankenkassen 
auf und gibt Tipps, wie Vertragsärz-
te im Rahmen dieser Verfahren wir-
kungsvoll agieren können.

Zahlreiche gesetzliche Vorgaben 
und Änderungen machen die Prü-
fungen im vertragsärztlichen Bereich 
schwer durchschaubar. Das Seminar 
definiert die Unterscheidung zwi-
schen den Aufgaben der Kassen-
ärztlichen Vereinigung und den un-
abhängigen Prüfungseinrichtungen 
im Rahmen der Wirtschaftlichkeits-
prüfung nach Paragraf 106a bis 
106c SGB V. Transparent und nach-
vollziehbar werden die einzelnen 
Prüfungen, die die Prüfungsstelle 
und der Beschwerdeausschuss  
Ärzte Bayern durchführen, vom 
„Aufgreifkriterium“ bis zum Wider-
spruchsbescheid verständlich er-
klärt. Es wird gezeigt, wie Vertrags-
ärzte in jedem Verfahrensstadium 
zielgerichtet argumentieren können. 
Sie erfahren, in welcher Form rele-
vante Unterlagen bei der Prüfungs-
stelle oder dem Beschwerdeaus-
schuss vorzulegen sind, damit alle 
Argumente Gehör finden. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt dabei 
auf Strategien, eine Wirtschaftlich-
keitsprüfung von vornherein zu ver-
meiden.

Themenschwerpunkte

 � Was sind Anträge und Prüfmittei-
lungen der Kostenträger (Gesetz-
liche Krankenkassen und Beson-
dere Kostenträger)

 � Welche rechtlichen und allge-
meinen Grundlagen gibt es?

 � Was ist der Unterschied zwischen 
Anträgen und Prüfmitteilungen 
und was bedeutet das für Sie?

 � Für welche Sachverhalte/An-
tragsgründe ist mit Anträgen/
Prüfmitteilungen zu rechnen?

 � Wie lange müssen Sie mit Anträ-
gen/Prüfmitteilungen bezie-
hungsweise Richtigstellungen 
rechnen?

Seminardaten

22. April 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Nürnberg/KVB

13. Mai 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Augsburg/KVB

17. Juni 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Straubing/KVB

15. Juli 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Bayreuth/KVB

16. September 2020 15.00 bis 19.00 Uhr München/KVB

14. Oktober 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Regensburg/KVB

18. November 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Würzburg/KVB

Referenten
KVB-Mitarbeiter

Teilnahmegebühr  
kostenfrei
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Seminar des Monats für Praxismitarbeiter

Die Praxis im Internet

Zielgruppe
 � Ärzte
 � Psychotherapeuten
 � angestellte Ärzte
 � angestellte Psychotherapeuten
 � nichtärztliches Praxispersonal

Inhalt
Bewertungen im Netz: Der moderne 
Pranger? Chancen und Risiken 

Viele Patienten haben es sich zur 
Gewohnheit gemacht, Informationen, 
die sie über Empfehlungen und über 
Mund-zu-Mund-Propaganda erhalten 
haben, im Internet vertiefend zu  
recherchieren. Das ist einfacher als 
ein Praxisbesuch oder ein Telefonat, 
denn das Internet hat an sieben  
Tagen die Woche täglich 24 Stunden 
geöffnet. Für die Praxis bedeutet 
das, dass sie sich auf dieses Ver-
halten einstellen und darauf mit  
einer geeigneten, ganz persönlichen 
Strategie reagieren muss.

In diesem Seminar erhalten Sie um-
fangreiches Wissen für die Gestal-
tung einer für Ihre Praxis zielführen-
den Strategie einer Internetpräsenz 
sowie Tipps, wie Sie Ihre bisherigen 
Aktivitäten noch erfolgreicher um-
setzen können.

Themenschwerpunkte

 � Kurzüberblick über Tools, Platt-
formen, Apps und digitale Ange-
bote 

 � Wie kann Ihre Praxis das Inter-
net, soziale Medien, Apps, Vi-
deosprechstunde etc. nutzbrin-
gend einsetzen? 

 � Hinweise/Tipps zum Umgang 
mit Patienten und Dienstleistern 
per E-Mail, insbesondere mit 

Seminardaten

20. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Augsburg/KVB

24. Juni 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Würzburg/KVB

23. September 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Straubing/KVB

28. Oktober 2020 14.00 bis 18.00 Uhr München/KVB

schwierigen und unsachlichen 
Partnern 

 � Umgang mit Bewertungsportalen 
und unsachlichen Bewertungen 

 � Wie kann ich meine Reputation 
im Internet überwachen? 

 � Was sollten Sie im Netz sagen 
und was nicht? 

 � Welche Botschaften wirken? 
 � Rechtliche Aspekte bei der Kom-
munikation über das Internet, 
unter anderem Datenschutz, 
Bildrechte etc. 

 � Mitarbeiterbelehrungen – Ver-
antwortung für den Praxisinhaber 

 � So kann eine Internetstrategie 
für Ihre Praxis aussehen.

Referenten
Externer Referent 

Teilnahmegebühr  
95,– Euro 
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DMP – Fortbildungen für  
Schulungspersonal (Asthma/
COPD sowie Diabetes/KHK)

Inhalt
Die strukturierten Disease Manage-
ment Programme (DMP) sollen auf 
Basis einer adäquaten Betreuung 
und eines kompetenten Umgangs 
den Gesundheitszustand, die Lebens-
qualität und die Folgekrankheiten 
der Patienten positiv beeinflussen. 
Dies wird durch eine qualifizierte 
Schulung und Betreuung der Patien-
ten unterstützt. 

In dieser Fortbildungsveranstaltung 
werden Ihnen neben dem Grund-
wissen zum jeweiligen Schulungs-
programm auch die Hintergründe 
im Umgang mit den DMP in der 
Praxis vermittelt. Sie erfahren zum 
Beispiel Details einer vereinfachten 
Handhabung und wie sich Fehler 
vermeiden lassen.

DMP – Fortbildung für Schulungspersonal Asthma/COPD

9. September 2020 15.00 bis 17.30 Uhr München/KVB

13. November 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Nürnberg/KVB

DMP – Fortbildung für Schulungspersonal - Diabetes/KHK

27. März 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Regensburg/KVB

15. Mai 2020 15.00 bis 17.30 Uhr München/KVB

22. Juli 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Bayreuth/KVB 

16. September 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Würzburg/KVB

25. September 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Nürnberg/KVB

Wir laden Sie herzlich dazu ein und 
freuen uns auf Sie und Ihre Online- 
Anmeldung unter www.kvb.de in 
der Rubrik Service/Fortbildung

Telefon  0 89 / 5 70 93 – 4 00 20
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 21
E-Mail Seminarberatung@kvb.de

Unsere Servicezeiten
 � Montag bis Donnerstag  

7.30 bis 17.30 Uhr
 � Freitag   

7.30 bis 16.00 Uhr

Themenschwerpunkte

 � Koordination und Organisation 
von strukturierten Schulungen 

 � Wahrnehmung und Motivation 
 � Kommunikation und Gesprächs-
führung

Referenten
Externe Referenten 

Teilnahmegebühr  
45,- Euro  

Seminardaten

https://www.kvb.de/service/fortbildung/
https://www.kvb.de/service/fortbildung/
mailto:Seminarberatung@kvb.de
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Themengebiet Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

Abrechnung

Abrechnungsworkshop: Augenärztliche Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 18. März 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Straubing

Abrechnungsworkshop: Chirurgische, Orthopädische, Reha-Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 21. April 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Würzburg

Abrechnungsworkshop: Dermatologische Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 17. März 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Nürnberg

Abrechnungsworkshop: Fachärztliche internistische Praxen und mit Schwerpunkt Praxismitarbeiter kostenfrei 31. März 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Nürnberg

Abrechnungsworkshop: Gynäkologische Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 12. März 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Regensburg

Abrechnungsworkshop: Hausärztliche Praxen mit hausärztlichen Kinderarztpraxen Praxismitarbeiter kostenfrei 29. April 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Straubing

Abrechnungsworkshop: HNO-Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 25. März 2020
29. April 2020

15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Bayreuth
Augsburg

Abrechnungsworkshop: Nervenärztliche, Neurologische, Psychiatrische, KJP-Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 28. April 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Regensburg

Abrechnungsworkshop: Radiologische, Nuklearmedizinische, Strahlentherapeutische 
Praxen

Praxismitarbeiter kostenfrei 29. April 2020 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Abrechnungsworkshop: Urologische Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 22. April 2020 15.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Die Privatabrechnung in der fachärztlichen Praxis - Einsteiger Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 3. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Die Privatabrechnung in der hausärztlichen Praxis - Einsteiger Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 13. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Würzburg

Prüfungen im Vertragsarztbereich - Damoklesschwert oder Panikmache? Praxisinhaber kostenfrei 22. April 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Nürnberg

Digitalisierung

Die Praxis im Internet Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 20. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

DMP

DMP - Diabetes mellitus Typ 1 für koordinierende Hausärzte Praxisinhaber 95,- Euro 21. März 2020 10.00 bis 14.00 Uhr Regensburg

DMP - Fortbildung für Schulungspersonal - Diabetes/KHK Praxismitarbeiter 45,- Euro 27. März 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Regensburg

DMP - Patientenschulung - mit Insulin Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 100,- Euro 20. März 2020 
21. März 2020

15.00 bis 20.00 Uhr 
9.00 bis 16.00 Uhr

Nürnberg

DMP leicht gemacht für DMP-Praxen oder solche die es werden wollen Praxisinhaber, Praxismitarbeiter kostenfrei 18. März 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Würzburg

Niederlassung, Veränderung und Abgabe

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Arzt und Psychotherapeuten Praxisinhaber kostenfrei 22. April 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Würzburg

Gründer- und Abgeberforum Existenzgründer, Praxisinhaber kostenfrei 14. März 2020
28. März 2020
25. April 2020

10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr

Augsburg
München
Nürnberg

Kooperationen - mit der Praxis in die Zukunft Praxisinhaber kostenfrei 22. April 2020
22. April 2020

15.00 bis 19.00 Uhr
15.00 bis 19.00 Uhr

Straubing
Bayreuth

Praxisführung in der Psychotherapeuten-Praxis Praxisinhaber kostenfrei 31. März 2020 10.00 bis 13.00 Uhr Augsburg

Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Niederlassung Praxisinhaber kostenfrei 1. April 2020 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Die nächsten Seminartermine der KVB

Informationen zu Seminaren  
Telefon: 0 89 / 5 70 93 – 4 00 20

Online-Anmeldung im Internet  
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Service/Fortbildung.

https://www.kvb.de/service/fortbildung/
https://www.kvb.de/service/fortbildung/
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Themengebiet Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

Abrechnung

Abrechnungsworkshop: Augenärztliche Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 18. März 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Straubing

Abrechnungsworkshop: Chirurgische, Orthopädische, Reha-Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 21. April 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Würzburg

Abrechnungsworkshop: Dermatologische Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 17. März 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Nürnberg

Abrechnungsworkshop: Fachärztliche internistische Praxen und mit Schwerpunkt Praxismitarbeiter kostenfrei 31. März 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Nürnberg

Abrechnungsworkshop: Gynäkologische Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 12. März 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Regensburg

Abrechnungsworkshop: Hausärztliche Praxen mit hausärztlichen Kinderarztpraxen Praxismitarbeiter kostenfrei 29. April 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Straubing

Abrechnungsworkshop: HNO-Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 25. März 2020
29. April 2020

15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Bayreuth
Augsburg

Abrechnungsworkshop: Nervenärztliche, Neurologische, Psychiatrische, KJP-Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 28. April 2020 14.00 bis 17.00 Uhr Regensburg

Abrechnungsworkshop: Radiologische, Nuklearmedizinische, Strahlentherapeutische 
Praxen

Praxismitarbeiter kostenfrei 29. April 2020 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Abrechnungsworkshop: Urologische Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 22. April 2020 15.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Die Privatabrechnung in der fachärztlichen Praxis - Einsteiger Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 3. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Die Privatabrechnung in der hausärztlichen Praxis - Einsteiger Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 13. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Würzburg

Prüfungen im Vertragsarztbereich - Damoklesschwert oder Panikmache? Praxisinhaber kostenfrei 22. April 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Nürnberg

Digitalisierung

Die Praxis im Internet Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 20. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

DMP

DMP - Diabetes mellitus Typ 1 für koordinierende Hausärzte Praxisinhaber 95,- Euro 21. März 2020 10.00 bis 14.00 Uhr Regensburg

DMP - Fortbildung für Schulungspersonal - Diabetes/KHK Praxismitarbeiter 45,- Euro 27. März 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Regensburg

DMP - Patientenschulung - mit Insulin Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 100,- Euro 20. März 2020 
21. März 2020

15.00 bis 20.00 Uhr 
9.00 bis 16.00 Uhr

Nürnberg

DMP leicht gemacht für DMP-Praxen oder solche die es werden wollen Praxisinhaber, Praxismitarbeiter kostenfrei 18. März 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Würzburg

Niederlassung, Veränderung und Abgabe

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Arzt und Psychotherapeuten Praxisinhaber kostenfrei 22. April 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Würzburg

Gründer- und Abgeberforum Existenzgründer, Praxisinhaber kostenfrei 14. März 2020
28. März 2020
25. April 2020

10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr

Augsburg
München
Nürnberg

Kooperationen - mit der Praxis in die Zukunft Praxisinhaber kostenfrei 22. April 2020
22. April 2020

15.00 bis 19.00 Uhr
15.00 bis 19.00 Uhr

Straubing
Bayreuth

Praxisführung in der Psychotherapeuten-Praxis Praxisinhaber kostenfrei 31. März 2020 10.00 bis 13.00 Uhr Augsburg

Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Niederlassung Praxisinhaber kostenfrei 1. April 2020 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth
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Themengebiet Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

Praxisorganisation

Datenschutz in der Praxis Praxisinhaber, Praxismitarbeiter kostenfrei 25. März 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Würzburg

Datenschutz in der Psychotherapeuten-Praxis Praxisinhaber, Praxismitarbeiter kostenfrei 31. März 2020 10.00 bis 13.00 Uhr Regensburg

Den Praxisalltag in schwierigen Situationen meistern Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 13. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Du gehst mir auf den Geist - Umgang mit schwierigen Menschen Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 22. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Einarbeitung neuer Mitarbeiter Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 22. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Fachkompetent und empathisch - kein Gegensatz Praxismitarbeiter 95,- Euro 29. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Fit für den Empfang Praxismitarbeiter 95,- Euro 24. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Führungskräfte in der Praxis - Grundlagen der Führung Praxismitarbeiter 95,- Euro 1. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Konfliktmanagement Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 27. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr München

Mitarbeitergespräche führen Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 25. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Praxismarketing als Teamaufgabe Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 3. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr München

Souverän im Praxisumfeld tätig sein Praxismitarbeiter 95,- Euro 24. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Telefontraining für die Praxis Praxismitarbeiter 95,- Euro 20. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Überzeugend und aktiv mit Patienten umgehen Praxismitarbeiter 95,- Euro 27. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Umgang mit aggressivem Verhalten in der Praxis Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 3. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Zielorientierte Patientengespräche führen Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 25. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Qualität

Adipositas - Schicksal oder Schuld? Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 45,- Euro 13. März 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Nürnberg

Bereitschaftsdienst - Abrechnung und Verordnung - Tipps für Poolärzte Praxisinhaber, Poolarzt kostenfrei 19. März 2020
26. März 2020

17.00 bis 20.00 Uhr
17.00 bis 20.00 Uhr

Nürnberg
München

Das Kind als Notfall im Ärztlichen Bereitschaftsdienst Ärzte für den Bereitschaftsdienst 95,- Euro 13. März 2020 17.00 bis 20.30 Uhr München

Einführung in den Arbeitsschutz Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 25. März 2020 15.00 bis 19.00 Uhr München

Grundlagen zur Aufbereitung von Medizinprodukten Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 24. April 2020 15.00 bis 19.00 Uhr München

Kompaktkurs für ärztliche Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 28. März 2020 9.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Kompaktkurs für psychotherapeutische Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 14. März 2020
28. März 2020

9.00 bis 18.00 Uhr
9.00 bis 18.00 Uhr

München
Nürnberg

Krankheitsbilder im Ärztlichen Bereitschaftsdienst Ärzte für den Bereitschaftsdienst 95,- Euro 14. März 2020 9.30 bis 17.00 Uhr München

Notfalltraining für das Praxisteam Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 25. April 2020 9.00 bis 12.45 Uhr Straubing

Notfalltraining Praxisteam - Refresher Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 25. April 2020 13.30 bis 16.30 Uhr Straubing

QEP® - Einführungsseminar für haus- und fachärztliche Praxen Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 300,- Euro 27. März 2020  
28. März 2020

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

München

QEP® - Einführungsseminar für Psychotherapeuten Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 265,- Euro 24. April 2020  
25. April 2020

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

München

Verordnung

Verordnungen I - Arzneimittel Praxismitarbeiter kostenfrei 18. März 2020 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Verordnungen II - Heil- und Hilfsmittel Praxismitarbeiter kostenfrei 24. März 2020 10.00 bis 13.00 Uhr Regensburg
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Datum Uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

Praxisorganisation

Datenschutz in der Praxis Praxisinhaber, Praxismitarbeiter kostenfrei 25. März 2020 15.00 bis 19.00 Uhr Würzburg

Datenschutz in der Psychotherapeuten-Praxis Praxisinhaber, Praxismitarbeiter kostenfrei 31. März 2020 10.00 bis 13.00 Uhr Regensburg

Den Praxisalltag in schwierigen Situationen meistern Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 13. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Du gehst mir auf den Geist - Umgang mit schwierigen Menschen Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 22. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Einarbeitung neuer Mitarbeiter Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 22. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Fachkompetent und empathisch - kein Gegensatz Praxismitarbeiter 95,- Euro 29. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Fit für den Empfang Praxismitarbeiter 95,- Euro 24. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Führungskräfte in der Praxis - Grundlagen der Führung Praxismitarbeiter 95,- Euro 1. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Konfliktmanagement Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 27. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr München

Mitarbeitergespräche führen Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 25. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Praxismarketing als Teamaufgabe Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 3. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr München

Souverän im Praxisumfeld tätig sein Praxismitarbeiter 95,- Euro 24. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Telefontraining für die Praxis Praxismitarbeiter 95,- Euro 20. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Überzeugend und aktiv mit Patienten umgehen Praxismitarbeiter 95,- Euro 27. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Umgang mit aggressivem Verhalten in der Praxis Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 3. April 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Zielorientierte Patientengespräche führen Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 25. März 2020 14.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Qualität

Adipositas - Schicksal oder Schuld? Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 45,- Euro 13. März 2020 15.00 bis 17.30 Uhr Nürnberg

Bereitschaftsdienst - Abrechnung und Verordnung - Tipps für Poolärzte Praxisinhaber, Poolarzt kostenfrei 19. März 2020
26. März 2020

17.00 bis 20.00 Uhr
17.00 bis 20.00 Uhr

Nürnberg
München

Das Kind als Notfall im Ärztlichen Bereitschaftsdienst Ärzte für den Bereitschaftsdienst 95,- Euro 13. März 2020 17.00 bis 20.30 Uhr München

Einführung in den Arbeitsschutz Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 25. März 2020 15.00 bis 19.00 Uhr München

Grundlagen zur Aufbereitung von Medizinprodukten Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 24. April 2020 15.00 bis 19.00 Uhr München

Kompaktkurs für ärztliche Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 28. März 2020 9.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Kompaktkurs für psychotherapeutische Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 14. März 2020
28. März 2020

9.00 bis 18.00 Uhr
9.00 bis 18.00 Uhr

München
Nürnberg

Krankheitsbilder im Ärztlichen Bereitschaftsdienst Ärzte für den Bereitschaftsdienst 95,- Euro 14. März 2020 9.30 bis 17.00 Uhr München

Notfalltraining für das Praxisteam Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 25. April 2020 9.00 bis 12.45 Uhr Straubing

Notfalltraining Praxisteam - Refresher Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 95,- Euro 25. April 2020 13.30 bis 16.30 Uhr Straubing

QEP® - Einführungsseminar für haus- und fachärztliche Praxen Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 300,- Euro 27. März 2020  
28. März 2020

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

München

QEP® - Einführungsseminar für Psychotherapeuten Praxisinhaber, Praxismitarbeiter 265,- Euro 24. April 2020  
25. April 2020

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

München

Verordnung

Verordnungen I - Arzneimittel Praxismitarbeiter kostenfrei 18. März 2020 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Verordnungen II - Heil- und Hilfsmittel Praxismitarbeiter kostenfrei 24. März 2020 10.00 bis 13.00 Uhr Regensburg




